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Sachverhalt

Mit Beschluss vom 25.06.2020 hat die Stadtvertretung der Stadt Eggesin die Einlei-
tung des Aufstellungsverfahrens zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes be-
schlossen. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
wurde in der Zeit vom 27.07. – 28.08.2020 durchgeführt. Die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB schriftlich unterrichtet 
und aufgefordert, sich auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung zu äußern. Die Abwägung der abgegebenen Stellung-
nahmen ist in der Anlage ersichtlich. Die abgegebenen Hinweise und Anregungen wur-
den in den vorliegenden Entwurf eingearbeitet.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin beschließ:
1. Der Planentwurf der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eggesin 

wird in der vorliegenden Fassung vom Januar 2021 beschlossen. Der Entwurf 
der Begründung einschließlich Umweltbericht wird in der vorliegenden Fassung 
gebilligt.

2. Der Entwurf der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eggesin mit 
der Begründung und Umweltbericht einschließlich der wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind nach § 3 Abs. 2 öffentlich 
auszulegen und die beteiligten Träger öffentlicher Belange von der Auslegung 
zu benachrichtigen. Ort und Dauer der Auslegung sowie Angeben dazu, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine 
Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können und ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) unzulässig ist, soweit mit ihm Einwen-
dungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Ausle-
gung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können. Zusätzlich sind gemäß § 4a Abs. 4 BauGB der Inhalt der 



ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 und die nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 auszulegenden Unterlagen in das Internet, auf der Internetseite der Stadt 
Eggesin, einzustellen.

3. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, zu dem Planentwurf und zu dem Begründungsentwurf einzuholen.

Anlage/n
1 Eggesin-6-Änderung-FNP-Übersicht-TÖB-frühzeitig öffentlich

2 Eggesin-6-Änderung_FNP-Tabelle_frühzeitige_Abwägung öffentlich

3 Eggesin-6-Änd-FNP_Entwurf_Plan_14-1-2021 öffentlich

4 Eggesin-Begründung-6 Änderung-FNP-Entwurf-01-21 öffentlich

5 ANLAGE-FFH-VP_BP_20_2019_25.01.21 öffentlich

Finanzielle Auswirkungen
ja nein

fin. Auswirkungen x
im Haushalt berücksichtigt x Deckung durch: Produkt Sachkonto

Liegt eine Investition vor? x Folgekosten

Abstimmungsergebnis
JA NEIN ENTHALTEN

______________________
Bürgermeister/in

Siegel

______________________
stellv. Bürgermeister/in
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ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGTEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE,  

 NACHBARGEMEINDEN, ÖFFENTLICHKEIT 

 

DIE BETEILIGUNG DER TÖB ERFOLGTE MIT SCHREIBEN VOM 29.06.2020  

Nr. Stellungnahme von 
 

Datum Hinweise, 
Bedenken 
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   Ja Nein 

1.  Amt für Raumordnung und Landesplanung 
M-V 
Am Gorzberg Haus 8 
17489 Greifswald 
poststelle@afrlvp.mv-regierung.de 

29.09.2020  x    

2.  Bergamt Stralsund 
Frankendamm 17 
18439 Stralsund 
poststelle@ba.mv-regierung.de 

13.08.2020  x    

3.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Referat Infra I 3 
Postfach 29 63 
53019 Bonn 
BAIUDBwToeB@bundeswehr.org 

23.07.2020 x  x   

4.  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben-
Sparte Bundesforst 
Bundesforstbetrieb Vorpommern-Strelitz 
Ueckerstraße 48 
17373 Ueckermünde  
Lisa.ueckermann@bundesimmobilien.de  

26.08.2020 
 

x  x   

5.  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben-
Sparte Facility-Management 
Hiddenseer Straße 5 
18439 Stralsund 
Rico.luedtke@bundesimmobilien.de  

02.09.2020  x    

6.  CEP Central European Petroleum GmbH 
Rosenstraße 2 
10178 Berlin 
de-info@cepetro.com  

06.07.2020  x    

7.  Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien 
Caroline – Michaelis – Straße 5 - 11 
10115 Berlin 

06.07.2020  x    

8.  Deutsche TELEKOM AG 
Rowaer Forst 1 
17094 Burg Stragard 
M.Hundt@telekom.de 

29.07.2020  x    

9.  E.dis AG 
Borkenstraße 
17358 Torgelow 

18.08.2020  x    

mailto:poststelle@afrlvp.mv-regierung.de
mailto:poststelle@ba.mv-regierung.de
mailto:BAIUDBwToeB@bundeswehr.org
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Martin.Harke@e-dis.de 

10.  GASCADE Gastransport GmbH 
Leitungsauskunft 
Kölnische Straße 108-112 
34119 Kassel 
(OPAL-Leitung Lübs) 
https://portal.bil-leitungauskunft.de 
leitungsauskunft@gascade.de 

27.07.2020  x    

11.  Wasser- und Abwasserverband  
Ueckermünde 
Gesellschaft für kommunalen Umweltdienst 
Gumnitz 1 a 
17367 Eggesin 
Bs.eggesin@gku-mbh.de 

10.07.2020 x  x   

12.  Hauptzollamt Stralsund 
Hiddenseer Straße 2 
18439 Stralsund 
b1100.sg-b.hza-stralsund@zoll.bund. 

07.07.2020 x  x   

13.  IHK Neubrandenburg 
Katharinenstr. 48 
17033 Neubrandenburg 
info@neubrandenburg.ihk.de 

26.08.2020  x    

14.  Landesamt für innere Verwaltung M-V 
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und 
Katasterwesen 
Lübecker Str. 289 
19059 Schwerin 
abteilung1@laiv-mv.de 

03.07.2020  x    

15.  Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie M – V 
Goldberger Straße 12 
18273 Güstrow 
toeb@lung.mv-regierung.de 

06.07.2020  x    

16.  Landesforst Mecklenburg-Vorpommern 
-Anstalt des öffentlichen Rechts-Fritz – 
Reuter – Platz 9 
17139 Malchin 
zentrale@lfoa-mv.de 

27.07.2020 x  x   

17.  Landkreis Vorpommern - Greifswald 
Der Landrat 
Standort Pasewalk 
Postfach 1242 
17309 Pasewalk 
posteingang@kreis-vg.de 

19.08.2020 
27.08.2020 

x 
x 

 x 
x 

  

18.  REMONDIS Vorpommern GmbH 
Feldstraße 7 
17373 Ueckermünde 
info @ remondis.de 

13.08.2020  x    

19.  Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt   
Neubrandenburg 
Neustrelitzer Straße 121 
17033 Neubrandenburg 
poststelle@nb.sbl-mv.de 

24.07.2020  x    

20.  StALU Mecklenburgische Seenplatte 
Abt. Immissions- und Klimaschutz, Abfall 
und Kreislaufwirtschaft 

25.08.2020  x    

mailto:leitungsauskunft@gascade.de
mailto:info@neubrandenburg.ihk.de
mailto:abteilung1@laiv-mv.de
mailto:zentrale@lfoa-mv.de
mailto:posteingang@kreis-vg.de
mailto:poststelle@nb.sbl-mv.de
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Helmut – Just - Straße 4 
17036 Neubrandenburg 
Poststelle@stalums.mv-regierung.de 

21.  StALU Vorpommern 
Abt. Naturschutz, Wasser und Boden 
Badenstraße 18 
18439 Stralsund 
Poststelle@staluvp.mv-regierung.de 

15.07.2020 
 

 x    

22.  StALU Vorpommern 
Abteilung Landwirtschaft und 
Flurneuordnung 
Badenstraße 18 
18439 Stralsund 
Poststelle@staluvp.mv-regierung.de 

03.08.2020  x    

23.  Straßenbauamt Neustrelitz 
Hertelstraße 8 
17235 Neustrelitz 
sba-nz@sbv.mv-regierung.de 
 

20.07.2020  x    

24.  Verkehrsgesellschaft Vorpommern-
Greifswald mbH  
Ukranenstraße 8 
17358 Torgelow 
info@vvg-bus.de 

06.07.2020  x    

25.  Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Wamper Weg 5 
18439 Stralsund 
wsa-stralsund@wsv.bund.de 

06.08.2020  x    

26.  Wasser- und Bodenverband 
„Uecker – Haffküste“ 
Kastanienallee 1 a 
17373 Ueckermünde 
WBV-Ueckermuende@wbv-mv.de 

08.07.2020 
 

 x    

27.  50Hertz Transmission GmbH 
Heidestraße 2 
10557 Berlin 
leitungsauskunft@50hertz.com 

17.07.2020  x    

28.  Stadt Torgelow 
Bahnhofstraße 2 
17358 Torgelow 

28.07.2020  x    

29.  Stadt Ueckermünde 
Am Rathaus 3 
17373 Ueckermünde 

22.07.2020  x    

30.  Deutsche Post AG 
Charles-de-Gaulle-Str. 20 
53113 Bonn 
impressum.brief@deutschepost.de 

-      

31.  Handwerkskammer 
Friedrich – Engels – Ring 11 
17033 Neubrandenburg 
info@hwk-omv.de 

-      

32.  Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 
Archäologie und Denkmalpflege 
Domhof 4/5 
19055 Schwerin 
poststelle@lakd-mv.de 

-      

mailto:Poststelle@stalums.mv-regierung.de
mailto:Poststelle@staluvp.mv-regierung.de
mailto:Poststelle@staluvp.mv-regierung.de
mailto:sba-nz@sbv.mv-regierung.de
mailto:info@vvg-bus.de
mailto:wsa-stralsund@wsv.bund.de
mailto:WBV-Ueckermuende@wbv-mv.de
mailto:info@50hertz.com
mailto:impressum.brief@deutschepost.de
mailto:info@hwk-omv.de
mailto:poststelle@lakd-mv.de
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33.  Landesamt für Straßenbau und Verkehr  
Erich – Schlesinger – Straße 35 
18059 Rostock 
(zuständig ist SBA Neustrelitz) 
lsmv@sbv.mv-regierung.de 

-      

34.  Landgesellschaft M-V GmbH 
Lindenallee 2 a 
19067 Leezen 
landgesellschaft@lgmv.de 

-      

35.  Ministerium für Wirtschaft 
Bau und Tourismus 
Johannes-Stelling-Straße 14 
19053 Schwerin 
Buergerreferent@wm.bwl.de 

-      

36.  Pommerscher Evangelischer 
Kirchenkreis- Kirchenkreisamt 
Bahnhofstr. 35/36 
17489 Greifswald 
kirchenkreisamt@pek.de 

-      

37.  Gemeinde Ahlbeck 
17375 Ahlbeck 

-      

38.  Gemeinde Hintersee 
17375 Hintersee 

-      

39.  Gemeinde Liepgarten 
17375 Liepgarten 

-      

40.  Gemeinde Luckow 
17375 Luckow 

-      

41.  Gemeinde Vogelsang-Warsin 
17375 Vogelsang-Warsin 

-      

42.  Gemeinde Viereck 
17375 Luckow 
 

-      

 
 
34 Träger öffentlicher Belange (TöB) und 8 Nachbargemeinden wurden mit dem Vorentwurf 
der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes um ihre Stellungnahme gebeten.  
 
7 TöB und 6 Nachbargemeinden haben keine Stellungnahme abgegeben. 
Die Stadt geht davon aus, dass diese Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden 
keine Einwände gegen die Planung haben. 
 
27 TöB haben geantwortet, davon haben 
- 21 TöB keine Hinweise oder Anregungen vorgebracht 
- 6 TöB haben Hinweise vorgebracht.  
Die Landesforst Mecklenburg Vorpommern und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben-
Sparte Bundesforst wiesen auf die Waldflächen und deren Abstandsflächen nach 
Landeswaldgesetz M-V hin. Diese Hinweise sind in dem Entwurf der 6. Änderung des 
Flächennutzungsplanes berücksichtigt worden.  
Es gab in der frühzeitig eingeholten Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange weitere  
Hinweise redaktioneller Art bzw. um Hinweise die die weiteren Planungsschritte hinsichtlich 
des Umweltberichtes betreffen.  
 
Bürger haben während der frühzeitigen Offenlegung vom 27.07.2020 bis einschließlich 
28.08.2020 keine Hinweise oder Bedenken geäußert.  
 

mailto:lsmv@sbv.mv-regierung.de
mailto:Buergerreferent@wm.bwl.de
javascript:linkTo_UnCryptMailto('thpsav1rpyjolurylpzhtaGwlr5kl');


  A & S GmbH Neubrandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Änderung des FNP 
        architekten . stadtplaner . ingenieure                                                                                                                                                                                                                                                                               der Stadt Eggesin 
 

N:\2020B010\fnp\20\TÖB\Tabelle Abwägung.docx          1 

Stellungnahme Nr. 1 Amt für Raumordnung und Landesplanung Abwägung 

 

     
                      

 
TÖB 1: Amt für Raumordnung und Landesplanung vom 10.07.2020 
 
Landesplanerische Zustimmung     
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Stellungnahme Nr. 2 Bergamt Stralsund Abwägung 

 

    

 
TÖB 2: Bergamt Stralsund vom 13.08.2020  
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 3 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 

Abwägung 

        

       

      
   

 
TÖB 3: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr vom 23.07.2020 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis ist bereits in der Begründung Punkt 6.0 Immissionsschutz enthalten. 
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Stellungnahme Nr. 4.1 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Sparte Bundesforst  Abwägung 

  

    

 
TÖB 4.1: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Sparte Bundesforst vom 
26.08.2020 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Der Plan wird entsprechend geändert. 
Die Naturwaldparzelle (Ausgleichsfläche) sowie die sich im Gebiet befindenden 
Waldflächen sind Wald im Sinne des § 2 des Landeswaldgesetzes Mecklenburg -
Vorpommern (LWaldG M-V). Sie werden als Fläche für Wald im Plan nachrichtlich nach 
Angaben der zuständigen Forstbehörde übernommen.  
Im Norden und im Südwesten grenzen ebenfalls Waldflächen direkt an den 
Geltungsbereich an. Für alle Waldflächen ist der Abstand baulicher Anlagen zum Wald 
von mindestens 30 m gemäß des § 29 des Landeswaldgesetzes Mecklenburg -
Vorpommern (LWaldG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 
(GVOBl. M-V Nr. 16 vom 26.08.2011, S. 870), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 219), einzuhalten. Die Waldkante ist dabei 
die Traufkante (äußerste Kante der Äste) der Waldbäume. Als bauliche Anlage zählen 
auch die Photovoltaikelemente.  
Die Fläche innerhalb dieses Waldabstands soll als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft entwickelt werden. Die 
Flächen werden im Plan entsprechend dargestellt. 
Die Begründung wird mit dem Punkt 5.2 ergänzt.  
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Stellungnahme Nr. 4.2 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 5.1 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Sparte Facility 
Management 

Abwägung 

               
 

 
 
TÖB 4.2: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Facility Management vom 
02.09.2020 
 
Stellungnahme ohne planrelevante Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 5.2 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 6 Central European Petroleum GmbH Abwägung 

 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
TÖB : Central European Petroleum GmbH vom 06.07.2020 
 
Stellungnahme ohne Bedenken 
 
 
 
 
 
 



  A & S GmbH Neubrandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Änderung des FNP 
        architekten . stadtplaner . ingenieure                                                                                                                                                                                                                                                                               der Stadt Eggesin 
 

N:\2020B010\fnp\20\TÖB\Tabelle Abwägung.docx          9 

Stellungnahme Nr. 7 Deutsche Bahn AG Abwägung 

 

    
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TÖB 7: Deutsche Bahn AG vom 06.07.2020 
 
Stellungnahme ohne Bedenken 
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Stellungnahme Nr. 8.1 Deutsche Telekom Abwägung 

 

               
 
 
 
 
 
 

 
 
TÖB 8: Deutsche Telekom vom 29.07.2020 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er trifft auf das Plangebiet nicht zu. 
 
 
 
 
Es befinden sich weder Telekommunikationslinien innerhalb des Plangebietes noch ist 
eine dementsprechende Erschließung der Photovoltaikanlage geplant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  A & S GmbH Neubrandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Änderung des FNP 
        architekten . stadtplaner . ingenieure                                                                                                                                                                                                                                                                               der Stadt Eggesin 
 

N:\2020B010\fnp\20\TÖB\Tabelle Abwägung.docx          11 

Stellungnahme Nr. 8.2 Deutsche Telekom Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 8.3 Deutsche Telekom Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 8.4 Deutsche Telekom Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 9.1 E.dis.AG Abwägung 

 

            
        

 
 
TÖB 8: E.dis.AG vom 18.08.2020 
 
Stellungnahme ohne Bedenken 
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Stellungnahme Nr. 9.2 E.dis.AG Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 9.3 E.dis.AG Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 9.4 E.dis.AG Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 9.5 E.dis.AG Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 10 Gascade Abwägung 

 

             

 
 
TÖB 9: Gascade vom 27.07.2020 
 
Stellungnahme ohne Einwände 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes befinden 
sich keine Leitungen und Anlagen der Gascade Gastransport GmbH, der WINGAS 
GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH& Co.KG.  
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Stellungnahme Nr. 11.1 Wasser- und Abwasserverband Ueckermünde 
Gesellschaft für kommunalen Umweltdienst 

Abwägung 

 

          
 
 

 
TÖB 11: Wasser- und Abwasserverband Ueckermünde -Gesellschaft für 
kommunalen Umweltdienst vom 10.07.2020 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Rohwasserleitung DN 300, die der Überleitung von Rohwasser aus Richtung Altwarp 
bis zum Wasserwerk Eggesin zwecks Aufbereitung dient, verläuft außerhalb des 
Plangebietes.  
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Stellungnahme Nr. 11.2  Wasser- und Abwasserverband Ueckermünde 
Gesellschaft für kommunalen Umweltdienst Gesellschaft für kommunalen 
Umweltdienst 

Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 12.1 Hauptzollamt Stralsund Abwägung 

 

       
     

 
TÖB 12: Hauptzollamt Stralsund vom 07.07.2020 
 
Der Hinweis ist berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis ist bereits im Punkt 3.2 vorhanden. 
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Stellungnahme Nr. 12.2 Hauptzollamt Stralsund Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 13 IHK Neubrandenburg Abwägung 

 

           
 
 
 
 
      

 
TÖB 13: IHK Neubrandenburg vom 26.08.2020 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 14 Landesamt für innere Verwaltung M-V Abwägung 

 

    

 
TÖB 14: Landesamt für innere Verwaltung M-V vom 03.07.2020 
 
Stellungnahme ohne planrelevante Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 15 Landesamt für Umweltschutz, Naturschutz und Geologie  Abwägung 

 

    
             
 
 
 
 
 
 

 
 
TÖB 15: Landesamt für Umweltschutz, Naturschutz und Geologie vom 06.07.2020 
 
Es wurde keine Stellungnahme abgegeben. 
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Stellungnahme Nr. 16 Landesforst M-V Abwägung 

 

      
          

 
TÖB 16: Landesforst M-V vom 27.07.2020 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
Der Flächennutzungsplan wird geändert. 
Die Waldflächen werden nachrichtlich in den Plan übernommen. Die 
Waldabstandsflächen in einer Tiefe von 30 m werden als Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft entwickelt und 
entsprechend im Plan dargestellt. 
 
Die Begründung wird um den Punkt 5.2 Flächen für Wald nach § 5 Abs. 2 Nr. 9 und 
Absatz 4 BauGB/ Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft § 5 Absatz 2 Nr. 10 BauGB folgendermaßen ergänzt: 
Innerhalb des Geltungsbereiches der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes liegen 
Waldflächen. Im Sinne des § 2 des Landeswaldgesetzes Mecklenburg -Vorpommern 
(LWaldG M-V) ist Wald im Sinne dieses Gesetzes jede mit Waldgehölzen bestockte 
Grundfläche. Waldgehölze sind alle Waldbaum- und Waldstraucharten. Bestockung ist 
der flächenhafte Bewuchs mit Waldgehölzen, unabhängig von Regelmäßigkeit und Art 
der Entstehung. 
Sie werden als Fläche für Wald im Plan nachrichtlich nach Angaben der zuständigen 
Forstbehörde übernommen.  
Für alle Waldflächen ist der Abstand baulicher Anlagen zum Wald von mindestens 30 
m gemäß des § 29 des Landeswaldgesetzes Mecklenburg -Vorpommern (LWaldG M-
V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V Nr. 16 vom 
26.08.2011, S. 870), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 
(GVOBl. M-V S. 219), einzuhalten. Die Waldkante ist dabei die Traufkante (äußerste 
Kante der Äste) der Waldbäume. Als bauliche Anlage zählen auch die 
Photovoltaikelemente. Im Norden und im Südwesten grenzen ebenfalls Waldflächen 
direkt an den Geltungsbereich an.  
Alle 30 m breiten Waldabstandsflächen innerhalb des Plangebietes werden als Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
entwickelt und genutzt. Die Flächen sind im Plan entsprechend dargestellt. 
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Stellungnahme Nr. 16 Landesforst M-V Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 16 Landesforst M-V Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 17.1 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

               

 
TÖB 17: Landkreis Vorpommern Greifswald vom 19.08.2020 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Zu Ordnungsamt 
Zu 1.1.1. Katastrophenschutz 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Es wurde eine Kampfmittelbelastungsauskunft vom 27.01.2020 eingeholt. (siehe Anlage 
Kampfmittelbelastungsauskunft) 
Das Plangebiet liegt innerhalb einer Fläche, die im Kampfmittelkataster des 
Munitionsbergungsdienstes (MBD) mit der Nummer 27 und der Bezeichnung „Bundeswehr 
„Karpin- Eggesin“ erfasst ist. Für diese Fläche ist die Kampfmittelbelastung wie folgt beschrieben: 
militärische Nutzung, Artilleriekaserne. 
Die festgestellte Kampfmittelbelastung stellt laut der Kampfmittelbelastungsauskunft vom 
27.01.2020 des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern in der derzeitigen Situation keine Gefahr dar. 
Infolge einer Nutzungsänderung kann es in Abhängigkeit der Bautätigkeit, insbesondere bei 
Erdeingriffen, zu weiteren Kampfmittelfunden kommen. Aus Sicherheitsgründen wird eine 
weiterführende Prüfung empfohlen. 
Die Begründung Punkt 3.2 wird entsprechend geändert: 
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Stellungnahme Nr. 17.2 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

 

              
 

 
 
 
Zu 1.1.2 Abwehrender Brandschutz  
Die Hinweise werden zur gegebenen Zeit berücksichtigt. 
Bei der 6.Änderung des Flächennutzungsplanes handelt es sich um einen 
vorbereitenden Bauleitplan.  
Die Ergänzungen betreffen jedoch das konkrete Bauvorhaben bzw. bezüglich der 
Löschwasserversorgung den Bebauungsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. Zu Straßenverkehrsamt  
Zu 2.1 Zu SG Verkehrsstelle- keine Hinweise 
 
 
 
Zu 3. Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz 
Zu 3.1 SG Bauleitplanung /Denkmalschutz 
Zu 3.1.1 SB Bauleitplanung- Keine Hinweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. Baudenkmalschutz – Keine Hinweise  
 
 
Zu 2. Bodendenkmalschutz - Keine Hinweise  
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Stellungnahme Nr. 17.3 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

 

    

 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Begründung Punkt 3. 2 wird folgendermaßen geändert: 
Aus archäologischer Sicht sind im Geltungsbereich des Planes Funde möglich, daher  
sind folgende Regelungen als Maßnahme zur Sicherung von Bodendenkmalen zu 
beachten: 
 
Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, 
Abbrüche usw.) Befunde, wie Mauerreste, Fundamente, verschüttete Gewölbe, 
Verfüllung von Gräben, Brunnenschächte, verfüllte Latrinen- und Abfallgruben, 
gemauerte Fluchtgänge und Erdverfärbungen ( Hinweise auf verfüllte Gruben, Gräben, 
Pfostenlöcher, Brandstellen oder Gräber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Münzen, 
Urnenscherben, Steinsetzungen, Hölzer, Holzkonstruktionen, Knochen, Skelettreste, 
Schmuck, Gerätschaften aller Art (Spielsteine, Kämme, Fibeln, Schlüssel, Besteck) zum 
Vorschein kommen, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 und 2 DSchG M-V unverzüglich der 
unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gemäß §11 Abs. 1 
DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder 
zufälligen Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen. Der Fund und die 
Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher 
Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist 
im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder 
Bergung des Denkmals diese erfordert. Aufgefundene Gegenstände sind dem 
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zu übergeben. 
 
Zu 3.2 SG Naturschutz 
 
Die Hinweise zur Umweltprüfung werden berücksichtigt. 
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Stellungnahme Nr. 17.4 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

 

               
  

Zu 1. Umweltbericht 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
Es wird eine Vorprüfung durchgeführt. 
Zur kummulativen Wirkung: Das Vorhaben ist laut Anlage 1 UVPG nicht UVP- pflichtig- 
Eine kummulative Wirkung liegt nicht vor. 
 
Es werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine Biotoptypenerfassung und 
ein Artenschutzfachbeitrag erstellt. Notwendige Vermeidungs- Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen werden auf der Ebene des Bebauungsplanes festgelegt. 
 
Zu 2. Artenschutz 
Auf der Ebene des Bebauungsplanes wird ein Artenschutzfachbeitrag auf der Grundlage 
von Kartierungen erstellt und die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Arten 
festgelegt  
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Stellungnahme Nr. 17.5 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

 

                 

 
Zu 3 Eingriff/ Ausgleich 
 
Die Eingriffsfolgen werden auf der Ebene des Bebauungsplanes berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Nachweis von Ausgleichsmaßnahmen, die Biotoperfassung, der Ersatz bei Abbruch 
von Bäumen erfolgt auf der Ebene des Bebauungsplanes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Vorschriften 
Diese werden im Zuge des Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt. 
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Stellungnahme Nr. 17.6 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 17.7 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 
ZU 4.1 Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz 
Zu 4.1.1 SB Abfallwirtschaft 
Die Auflagen betreffen nicht den Flächennutzungsplan. Sie werden zur gegebenen Zeit 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.1.2 SB Immissionsschutz- Keine Hinweise 
 
 
Zu 4.2 SG Wasserwirtschaft- 
Die Auflagen betreffen nicht den Flächennutzungsplan. Sie werden zur gegebenen Zeit 
berücksichtigt. 
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Stellungnahme Nr. 17.8 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

 

              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise 1. Bis 4. betreffen nicht die Ebene des Flächennutzungsplanes. Sie werden 
zur gegebenen Zeit berücksichtigt. 
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Stellungnahme Nr. 17.9 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

 

            
  

 
 
TÖB 16: Landkreis Vorpommern Greifswald vom 27.08.2020-Nachtrag 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es handelt sich bei der Stellungnahme der 
UNB um eine frühzeitige Beteiligung.  
 
Die UNB wird im Rahmen der Beteiligung der TÖB mit dem Entwurf, einschließlich dem 
abgeschichteten Umweltbericht erneut beteiligt. 
Die Beteiligung erfolgt zeitgleich mit dem Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes. 
 
Alle weiteren gegebenen Hinweise werden im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs- 
Planes beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  A & S GmbH Neubrandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Änderung des FNP 
        architekten . stadtplaner . ingenieure                                                                                                                                                                                                                                                                               der Stadt Eggesin 
 

N:\2020B010\fnp\20\TÖB\Tabelle Abwägung.docx          39 

Stellungnahme Nr. 17.10 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 17.11 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 17.12 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 17.13 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 
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Anlage Kampfmittelbelastungsauskunft  
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Stellungnahme Nr. 18 REMONDIS Abwägung 

 

              
   
 
 
 
 

 
 
TÖB 18: REMONDIS vom 13.08.2020 
 
 
Stellungnahme ohne Bedenken 
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Stellungnahme Nr. 19 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Abwägung 

 

      
         

 
 
TÖB 19: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt vom 24.07.2020 
 
 
 
Stellungnahme ohne planrelevante Hinweise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fachverwaltungen werden am Verfahren beteiligt. 
 
 
 
 
 



  A & S GmbH Neubrandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Änderung des FNP 
        architekten . stadtplaner . ingenieure                                                                                                                                                                                                                                                                               der Stadt Eggesin 
 

N:\2020B010\fnp\20\TÖB\Tabelle Abwägung.docx          46 

Stellungnahme Nr. 20 StALU MSE, Abt. Immissions- und Klimaschutz, Abfall und 
Kreislaufwirtschaft 

Abwägung 

 

                 
   

 
 
TÖB 20: StALU MSE Abt. Immissions- und Klimaschutz, Abfall und 
Kreislaufwirtschaft vom 25.08.2020 
 
 
Stellungnahme ohne planrelevante Hinweise  
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Stellungnahme Nr. 21 StALU VP Abt. Naturschutz, Wasser und Boden Abwägung 

 

        
 
 
 
 
        
 

 
 

TÖB 21: StALU VP Abt. Naturschutz, Wasser und Boden vom 15.07.2020 

 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 22 StALU VP, Abteilung Landwirtschaft und Flurneuordnung Abwägung 

 

             
     

 
 

TÖB 22: StALU VP Abteilung Landwirtschaft und Flurneuordnung vom 

03.08.2020 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 23 Straßenbauamt Abwägung 

 

             
     

 
 
TÖB 23: Straßenbauamt vom 20.07.2020 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 24 Verkehrsgesellschaft VG mbH Abwägung 

 

        
 

 
 
TÖB 24: Verkehrsgesellschaft VG mbH vom 06.07.2020 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
 
 
 
 
 
 
 
 



  A & S GmbH Neubrandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Änderung des FNP 
        architekten . stadtplaner . ingenieure                                                                                                                                                                                                                                                                               der Stadt Eggesin 
 

N:\2020B010\fnp\20\TÖB\Tabelle Abwägung.docx          51 

Stellungnahme Nr. 25 Wasserstraßen und Schifffahrtsamt Abwägung 

 

       
        

 
 
TÖB 25: Wasserstraßen und Schifffahrtsamt vom 06.08.2020 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 26 Wasser- und Bodenverband „Uecker-Haffküste“ Abwägung 

 

        
 
 
 
  

 
 
TÖB 26: Wasser- und Bodenverband „Uecker-Haffküste“ vom 08.07.2020 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 27 50Hertz Transmission Abwägung 

 

        
 
 
 

 
 
TÖB 27: 50Hertz Transmission vom 17.07.2020 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 28 Stadt Torgelow Abwägung 

 
    

       

 
 
TÖB 28: Stadt Torgelow vom 28.07.2020 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr.29 Stadt Ueckermünde Abwägung 

 

        
  

 
 
TÖB 29: Stadt Ueckermünde vom 22.07.2020 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 30 Deutsche Post AG Keine Stellungnahme abgegeben 

Stellungnahme Nr. 31 Handwerkskammer  Keine Stellungnahme abgegeben 

Stellungnahme Nr. 32 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 
Archäologie und Denkmalpflege 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Stellungnahme Nr. 33 Landesamt für Straßenbau und Verkehr  Keine Stellungnahme abgegeben 

Stellungnahme Nr. 34 Landgesellschaft M-V GmbH  

Stellungnahme Nr. 35 Ministerium für Wirtschaft 
Bau und Tourismus 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Stellungnahme Nr. 36 Pommerscher Evangelischer 

Kirchenkreis- Kirchenkreisamt 
Keine Stellungnahme abgegeben 

Stellungnahme Nr. 37 Gemeinde Ahlbeck Keine Stellungnahme abgegeben 

Stellungnahme Nr. 38 Gemeinde Hintersee Keine Stellungnahme abgegeben 

Stellungnahme Nr. 39 Gemeinde Liepgarten Keine Stellungnahme abgegeben 

Stellungnahme Nr. 40 Gemeinde Luckow Keine Stellungnahme abgegeben 

Stellungnahme Nr. 41 Gemeinde Vogelsang- Warsin Keine Stellungnahme abgegeben 
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6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eggesin              
Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan vom 16.12.2015

Bereich der 6. Änderung
des Flächennutzungsplanes

RECHTSGRUNDLAGEN
Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes  der Stadt Eggesin wird aufgestellt auf Grundlage von
- Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 3634) in der

derzeit geltenden Fassung
- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom  21.11.2017

(BGBl. I S. 3786)
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts

(Planzeichenverordnung- PlanZV) i. d. F. vom 18. 12.1990 (BGBl. 1991, Teil 1, S. 58), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes  vom 04.05.2017 (BGBl. I, S. 1057)
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STADT EGGESIN
Landkreis Vorpommern - Greifswald

Datum:    Januar 2021

Sonstiges Sondergebiet Bundeswehr § 11 BauNVO  SO

Übersichtsskizze

C    GeoBasis-DE/M-V 2020

6. Änderung des Flächennutzungsplanes

  B

KARTENGRUNDLAGE
Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan vom 16.12.2015, erstellt  auf der
Grundlage der Geobasisdaten der DTK des Landesamtes für innere Verwaltung M-V
(Stand März 2012)

Planungsstand: Entwurf

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 1 Abs. 8 i. V. m. § 2 Abs. 1 und § 
1 Abs. 3 BauGB der Stadtvertretersitzung vom 25.06.2020. Die  Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB  durch Abdruck im amtlichen 
Mitteilungsblatt "Amt Stettiner Haff" am 17.07.2020 erfolgt.

      
2. Die für Raumordnung zuständige Stelle ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 3 Nr. 2 

Raumordnungsgesetz (ROG) mit Schreiben vom 29.06.2020  beteiligt worden. In diesem 
Rahmen erfolgte gleichzeitig die Anzeige gemäß § 17 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LPlG).

3. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB erfolgt als öffentliche 
Auslegung vom 27.07.2020 bis 28.08.2020.

4. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden ist gemäß § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben 
vom 29.06.2020  erfolgt.

5. Die von der Planung berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 
Abs. 1 S.1 BauGB mit Schreiben vom 29.06.2020  zur Abgabe einer Äußerung aufgefordert 
worden.

6. Die Stadtvertretung hat gemäß § 1 Abs. 8 i. V. m. § 3 Abs. 2 Satz 1 und 3 BauGB am 
xx.xx.2020 den Entwurf der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes mit der Begründung 
beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

7. Der Entwurf der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung 
und der Begründung, dem Umweltbericht und den vorliegenden umweltbezogenen 
Informationen haben in der Zeit vom xx.xx.2021 bis zum xx.xx.2021 während der 
Dienstzeiten im ........................., gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB öffentlich ausgelegen. Die 
öffentliche Auslegung ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen 
während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht 
werden können, am xx.xx.2021 durch Abdruck im amtlichen Mitteilungsblatt "Amt Stettiner 
Haff" .   .......... ortsüblich und im Internet unter www..................de bekannt gemacht worden.

8. Die durch die Planung berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 3
Abs. 2 BauGB am xx.xx.2021 von der öffentlichen Auslegung unterrichtet und gemäß § 4
Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

9. Die Stadtvertretung hat die gemäß § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 4 Abs. 2 S. 1 und § 1 Abs. 7
BauGB vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und Träger
öffentlicher Belange am xx.xx.2021 geprüft. Das Ergebnis ist gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4
BauGB mitgeteilt worden.

10. Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes, wurde am xx.xx.2021 von der
Stadtvertretersitzung beschlossen.
Die Begründung zur 6. Änderung  des Flächennutzungsplanes wurde mit Beschluss der 
Stadtvertretung vom xx.xx.2021 gebilligt.

11. Die Genehmigung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Bescheid der
höheren Verwaltungsbehörde vom ................... , Az.: .............................erteilt.

12.  Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit ausgefertigt.

Siegel
Eggesin, Der Bürgermeister

13.  Die Erteilung der Genehmigung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die 
Stelle, bei  der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen 
werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist gemäß § 6 Abs. 5 S. 1 BauGB 
i. V. m. § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung am ......................... im .................................... 
ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf 
die Rechtsfolgen §§ 214 und 215 BauGB hingewiesen worden.
Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Ablauf des ...................... wirksam 
geworden.

   Siegel
  Eggesin, Der Bürgermeister
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1.0 ANLASS UND ZIEL DER 6. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 
 
Der Anlass für die Aufstellung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes ist das geänderte 
städtebauliche Ziel der Stadt Eggesin, eine Teilfläche des Sondergebietes für die Bundeswehr 
in Eggesin- Karpin für einen Solarpark umzunutzen. 
Die Photovoltaik- Freiflächenanlage soll auf der Konversionsfläche ehemaliger militärischer 
Nutzung von insgesamt ca. 22,77 ha im südöstlichen Bereich der ehemaligen Militärliegen-
schaft Eggesin- Karpin mit einer Nennleistung von ca.14,66 MWp entstehen. 
Um die Errichtung der Photovoltaik- Freiflächenanlage planerisch vorzubereiten, haben die 
Stadtvertreter von Eggesin in ihrer Sitzung am 07.02.2019 beschlossen, das Verfahren zum 
Bebauungsplan Nr. 20/2019 „Solarpark-Eggesin- Karpin -II" einzuleiten.  
Das neue Planungsziel der Stadt zur Entwicklung einer Fläche, die der Nutzung erneuerbarer 
Energien dienen soll (Photovoltaik), stimmt nicht mit den Darstellungen des rechtswirksamen 
Flächennutzungsplanes als Sonstiges Sondergebiet für die Bundeswehr überein.  
Um dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen, muss der Flächennut-
zungsplan entsprechend geändert werden.  
Das Planungsziel der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes ist somit die Vorbereitung zur 
Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung des geplanten Solarparks 
durch die Darstellung eines Sonstigen Sondergebietes Photovoltaik.  
Der Bebauungsplan 20/2019 "Solarpark Eggesin- Karpin- II" wird nach § 8 Abs. 3 BauGB im 
Parallelverfahren erarbeitet. 
 
Die Stadt Eggesin verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan, der seit dem 
16.12.2015 in Kraft ist. 
 
 

2.0 VERFAHREN, KARTENGRUNDLAGE UND RECHTSGRUNDLAGEN 
 
2.1 Verfahren 
 
Die Stadtvertretersitzung der Stadt Eggesin hat am 25.06.2020 die Aufstellung der 6. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes beschlossen. 
Da die Grundzüge der Planung durch die Änderung der Nutzung der Fläche betroffen sind, 
wird die Aufstellung im normalen Verfahren mit einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
und einem Umweltbericht nach § 2a BauGB durchgeführt. Eine zusammenfassende Erklärung 
nach § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB wird vor dem Abschluss des Verfahrens beigefügt. 
Der Umweltbericht wird vom Umweltbericht des Bebauungsplanes Nr. 20/2019 „Solarpark-
Eggesin -Karpin-II" abgeschichtet. 
Eine FFH-Vorprüfung für das SPA DE 2350-401 „Ueckermünder Heide“ wurde im Verfahren 
des Bebauungsplanes erstellt und wird diesem Flächennutzungsplan als Anlage beigefügt. 
 
Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes besteht aus der Planzeichnung, der Begründung 
und dem Umweltbericht.  
 

Verfahrensablauf 

Verfahrensschritte Datum 

Aufstellungsbeschluss 25.06.2020 

Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss 17.07.2020 

Frühzeitige Behördenbeteiligung mit Schreiben vom 29.06.2020 

Beteiligung der Nachbargemeinden mit Schreiben vom 29.06.2020 

Landesplanerische Stellungnahme 29.09.2020 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung  
durch frühzeitige Auslegung 

vom 27.07.2020 bis zum 
28.08.2020 

Billigung Entwurf / Beschluss über die öffentliche 
Auslegung und TÖB Behördenbeteiligung 
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Behördenbeteiligung, Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange, Beteiligung der Nachbarge-
meinden  

 

Öffentliche Auslegung  

Abwägungsbeschluss   

Satzungsbeschluss  

Genehmigung  

Ortsübliche Bekanntmachung – Rechtskraft  

 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wiesen die Lan-
desforst Mecklenburg Vorpommern mit Schreiben vom 27.07.2020 und die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben-Sparte Bundesforst mit Schreiben vom 26.08.2020 auf die Waldflächen 
und deren Abstandsflächen nach Landeswaldgesetz M-V hin.  
Diese sind in dem Entwurf der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes durch die Darstel-
lung von Flächen für Wald und Flächen für Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Na-
tur und Landschaft berücksichtigt worden.  
Weiteren Hinweise, die zur Änderung des Vorentwurfs geführt hätten sind nicht vorgebracht 
worden. Bürger haben sich zum Vorentwurf nicht geäußert.   
 
 
2.2 Kartengrundlage 
 
Als Planunterlage dient ein Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan vom 
16.12.2015, der auf der Grundlage der Geobasisdaten der DTK M 1:10.000 des Landesamtes 
für innere Verwaltung M-V (Stand März 2012) erstellt wurde. 
Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes wird ebenfalls im Maßstab 1:10.000 farbig er-
stellt. 
Durch die Bearbeitungsgrenze wird der Geltungsbereich der 6. Änderung deutlich vom rechts-
wirksamen Flächennutzungsplan abgegrenzt. 
 
 
2.3 Rechtsgrundlagen 
 
Als Rechtsgrundlagen für die 6.Änderung des Flächennutzungsplanes gelten: 
 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017                         
(BGBl. I Nr. 72 vom 10.11.2017 S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I Nr. 72 vom 10.11.2017 S. 3634)  

- 5. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV) i.d.F. vom 18. Dezember 1990 BGBl. 
1991, Teil 1, S. 58, BGBl. III 213-1-6), zuletzt geändert durch Gesetz zur Umsetzung 
der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammen-
lebens in einer Stadt (BGBl. I Nr.25 vom 12. Mai 2017, S. 1057) 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz-
BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl 2009 Teil I Nr. 51 S. 2542), das zuletzt durch Artikel 
290 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, 

- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern (Landesplanungsgesetz - LPlG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 
(GVO Bl. M-V S. 503,613), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 
2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181)  

- Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 
2011 (GVOBl. M-V Nr. 14 vom 29.07.2011, S. 777). 
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3.0 GELTUNGSBEREICH UND NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN  
 
3.1 Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes ist ca. 22,77 ha groß und 
liegt innerhalb einer Konversionsfläche ehemaliger militärischer Nutzung der Artilleriekaserne 
Eggesin -Karpin südlich der Ortslage Eggesin im Ortsteil Karpin. 
Das Plangebiet ist ausgehend von der Landesstraße 28 über eine vorhandene private Straße 
die nördlich außerhalb der eingezäunten Konversionsfläche verläuft, erschlossen. 
Die innerhalb des Geltungsbereiches stehenden baulichen Anlagen, Gebäude, Straßen und 
Wege werden, seitdem die Bundeswehr den Standort an die BImA (Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben) im Jahr 2015 übergeben hat, nicht mehr genutzt. Das Plangebiet ist von Wald-
flächen durchzogen. 
Umgeben und begrenzt ist das Plangebiet der 6. Änderung nordöstlich durch die weiteren 
zurzeit ungenutzten Flächen der ehemaligen Artilleriekaserne und nordwestlich und südwest-
lich durch Nadelwald. 
Im Südosten befindet sich der Truppenübungsplatz Jägerbrück. 
 
 
3.2 Nutzungsbeschränkungen 
 
Leitungsbestände - Stadttechnische Infrastruktur 
Innerhalb des Geltungsbereiches der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes befinden sich  
Leitungen und stadttechnische Anlagen, die jedoch alle außer Betrieb sind.  
 
Altlasten 
Im Geltungsbereich der 6. Änderung wurden im Zuge des Altlastenprogramms Ost der Bun-
deswehr die Altlastenflächen im Bereich der ehemaligen Artilleriekaserne Karpin beseitigt bzw. 
saniert. Somit sind keine Altlasten bekannt. 
  
Bau- und Bodendenkmale 
Im Plangebiet steht kein Baudenkmal. Bodendenkmale sind nicht bekannt. 
Aber aus archäologischer Sicht sind laut der Stellungnahme des Landkreises, Sachbereich 
Denkmalschutz vom 19.08.2020 im Geltungsbereich des Planes Bodenfunde möglich. Daher 
sind folgende Regelungen als Maßnahme zur Sicherung von Bodendenkmalen zu beachten: 
Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbrü-
che usw.) Befunde, wie Mauerreste, Fundamente, verschüttete Gewölbe, Verfüllung von Grä-
ben, Brunnenschächte, verfüllte Latrinen- und Abfallgruben, gemauerte Fluchtgänge und Erd-
verfärbungen ( Hinweise auf verfüllte Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, Brandstellen oder Grä-
ber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, Steinsetzungen, Hölzer, 
Holzkonstruktionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Gerätschaften aller Art (Spielsteine, 
Kämme, Fibeln, Schlüssel, Besteck) zum Vorschein kommen, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 
und 2 DSchG M-V unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Anzeige-
pflicht besteht gemäß §11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den 
Grundeigentümer oder zufälligen Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen. Der 
Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand zu 
erhalten. 
Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige 
spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen 
des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder Bergung des Denk-
mals diese erfordert. Aufgefundene Gegenstände sind dem Landesamt für Kultur und Denk-
malpflege zu übergeben. 
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Grenznaher Raum  
Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum und ist der Grenzaufsicht unterworfen. 
Nach §14 Abs. 1 ZollVG Abs. 2 ZollVG besteht ein Betretungsrecht, das auch während der 
Bauphasen gewährleistet sein muss.  
 
Kampfmittelbelastung 
Das Plangebiet liegt innerhalb einer Fläche, die im Kampfmittelkataster des Munitionsber-
gungsdienstes (MBD) mit der Nummer 27 und der Bezeichnung „Bundeswehr „Karpin -Egge-
sin“ erfasst ist. Für diese Fläche ist die Kampfmittelbelastung wie folgt beschrieben: militäri-
sche Nutzung, Artilleriekaserne. 
Die festgestellte Kampfmittelbelastung stellt laut der Kampfmittelbelastungsauskunft vom 
27.01.2020 des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Ka-
tastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern in der derzeitigen Situation keine Gefahr dar. 
Infolge einer Nutzungsänderung kann es in Abhängigkeit der Bautätigkeit, insbesondere bei 
Erdeingriffen, zu weiteren Kampfmittelfunden kommen. Aus Sicherheitsgründen wird eine wei-
terführende Prüfung empfohlen. 
 

Wald 
Innerhalb des Geltungsbereiches der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes liegen Wald-
flächen im Sinne des § 2 des Landeswaldgesetzes Mecklenburg -Vorpommern (LWaldG M-
V). Diese Waldflächen einschließlich der Waldabstandsflächen von mindestens 30 m gemäß 
des § 29 des Landeswaldgesetzes Mecklenburg –Vorpommern werden in den Plan nachricht-
lich übernommen und somit berücksichtigt. (siehe Punkt 5.2) 
 
 

4.0 ZIELE DER RAUMORDNUNG UND LANDESPLANUNG  
 

4.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg- Vorpommern (LEP M-V)  
 
Gemäß dem Landesraumentwicklungsprogramm (LEP M-V) vom 9. Juni 2016 soll eine si-
chere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversorgung gewährleistet werden. Um einen 
substantiellen Beitrag zur Energiewende in Deutschland zu leisten, soll der Anteil erneuerbarer 
Energien dabei deutlich zunehmen. Zum Schutz des Klimas und der Umwelt soll der Ausbau 
der erneuerbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemissionen so weit wie mög-
lich zu reduzieren. 
Für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien sollen an geeigneten Standorten Vorausset-
zungen geschaffen werden.  
Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flächensparend errichtet werden. Dazu sol-
len sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversionsstandorten, endgültig stillge-
legten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits versiegelten Flächen errichtet werden.  
Da durch die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes eine Konversionsfläche aus militäri-
scher Nutzung für die Errichtung eines Solarparks planerisch vorbereitet wird, folgt die Planung 
den Zielsetzungen des Landesraumentwicklungsprogramms M-V.  
 
 
4.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP Vorpommern) 
 
Entsprechend dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm für die Planungsregion Vorpom-
mern vom 20.09.2010 zu dem Themenschwerpunkt 6.5 Energie sollen: 
"(5) durch Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Erhöhung der Energieeffizienz und die 
Nutzung regenerativer Energieträger die langfristige Energieversorgung sichergestellt und ein 
Beitrag zum globalen Klimaschutz geleistet werden.  
(6) an geeigneten Standorten die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau regenerativer 
Energieträger bzw. die energetische Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen und Abfällen 
geschaffen werden.  
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(8) Solaranlagen vorrangig auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden bzw. auf versiegelten 
Standorten wie Konversionsflächen aus wirtschaftlicher oder militärischer Nutzung errichtet 
werden."  
 
Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes folgt den Grundsätzen der Regionalplanung. 
 
 

5.0 DARSTELLUNG DER 6. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  
 
5.1 Sonstiges Sondergebiet –Photovoltaik nach § 11 BauNVO 
 
Zur Errichtung eines Solarparks wird eine Fläche von ca. 13,13 ha auf der Konversionsfläche 
der ehemaligen Artilleriekaserne Eggesin -Karpin als ein Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik 
nach § 11 BauNVO dargestellt. Das Sondergebiet dient dem Zweck, bauliche Anlagen zu er-
richten, die die erneuerbare Energie, hier Sonnenenergie, zur Erzeugung von Strom nutzen. 
Innerhalb des Plangebietes wird nach Abbruch der baulichen Anlagen und unter Berücksich-
tigung des Waldbestandes eine fest aufgeständerte Photovoltaikanlage errichtet. Der gesamte 
erzeugte Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist und gemäß erneuerbarem Ener-
giegesetz für insgesamt 30 Jahre plus Rückbaujahr gefördert. (20 Jahre plus einer zweimali-
gen Verlängerungsoption je 5 Jahre)  
Nach Ablauf der Förderung kann die Anlage weiter betrieben werden oder auf Grund von 
eventueller Unwirtschaftlichkeit komplett rückgebaut werden. 
Die gesamte Anlage des Solarparks besteht aus der eigentlichen Solarstromanlage samt Ne-
beneinrichtungen und aus einem Zaun, der die komplette Anlage umschließt. 
Die Erschließung des Sondergebietes Photovoltaik ist über die vorhandene Zufahrt von der 
Landesstraße 28 aus und über die Nutzung der nördlich des Plangebietes verlaufenden priva-
ten Erschließungsstraße gesichert.  
 
 
5.2 Flächen für Wald nach § 5 Abs. 2 Nr. 9 und Absatz 4 BauGB/ Fläche für Maßnah-

men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft § 5 
Absatz 2 Nr. 10 BauGB 

 
Innerhalb des Geltungsbereiches der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes liegen Wald-
flächen im Sinne des § 2 des Landeswaldgesetzes Mecklenburg -Vorpommern (LWaldG M-V) 
Im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Waldgehölzen bestockte Grundfläche Wald. Waldge-
hölze sind alle Waldbaum- und Waldstraucharten. Bestockung ist der flächenhafte Bewuchs 
mit Waldgehölzen, unabhängig von Regelmäßigkeit und Art der Entstehung. 
Die Waldflächen werden als Fläche für Wald im Plan nachrichtlich nach Angaben der zustän-
digen Forstbehörde übernommen.  
Für alle Waldflächen ist der Abstand baulicher Anlagen zum Wald von mindestens 30 m ge-
mäß des § 29 des Landeswaldgesetzes Mecklenburg -Vorpommern (LWaldG M-V) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V Nr. 16 vom 26.08.2011, S. 
870), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 219), 
einzuhalten (Waldabstand). Die Waldkante ist dabei die Traufkante (äußerste Kante der 
Äste) der Waldbäume. Als bauliche Anlage zählen auch die Photovoltaikelemente.  
Im Norden und im Südwesten grenzen ebenfalls Waldflächen direkt an den Geltungsbereich 
an, deren Waldabstandsflächen bei der Planung und Umsetzung des Vorhabens berücksich-
tigt werden müssen.  
Alle Waldabstandsflächen innerhalb des Plangebietes werden als Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft entwickelt und ge-
nutzt. Die Flächen sind im Plan entsprechend dargestellt. 
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6.0 IMMISSIONSSCHUTZ 
 
Das im Geltungsbereich der 6. Änderung liegende Sonstige Sondergebiet Photovoltaik ist kein 
schutzbedürftiges Gebiet. Planungsrechtlich relevante Richtwerte zu Immissionen bestehen 
nicht.  
Das Plangebiet wird als Sondergebiet Photovoltaik dargestellt, ist aber von der Nutzungszu-
sammensetzung eher wie eine Fläche für Versorgungsanlagen anzusehen.  
Störende Immissionen im Sinne des BImSchG, wie die auf Menschen, Tiere, Pflanzen, den 
Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende Luft-
verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Umwelteinwirkungen gehen von 
der Sondergebietsfläche nicht aus.  
Schutzbedürftige Nutzungen sind in der Nachbarschaft nicht vorhanden. Von der Anlage ge-
hen keine der Umwelt störenden Emissionen aus.  
Eine erhebliche Beeinträchtigung des Menschen und der umliegenden Nutzungen ist somit 
durch diese Anlage nicht zu erwarten.  
Das Plangebiet befindet sich in der Nachbarschaft und damit im Einwirkungsbereich der Bun-
deswehrliegenschaften Truppenübungsplatz Jägerbrück (angrenzend), Ferdinand- von- Schill- 
Kaserne Torgelow (ab 4336 m), Versorgungsliegenschaft Gumnitz (ab 3330 m). 
Die Auswirkungen insbesondere vom Truppenübungsplatzes Jägerbrück auf das Plangebiet 
werden bestimmt durch: 
Tieffrequente und impulshaltige Geräusche und Erschütterungen, die von großkalibrigen Waf-
fen und vom Umgang mit pyrotechnischen Mitteln verursacht wird und die von der Technischen 
Anleitung Lärm (TA Lärm 1998 zum BImSchG) ausdrücklich ausgenommen werden sowie ei-
ner speziellen Bewertung in dB (C) unterliegen. 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei vom Truppenübungsplatz ausgehenden 
Schalldruckpegeln von durchschnittlich 101 dB (C, F) und auch bei ungünstigen Wetterlagen 
geplante Bauwerke beansprucht werden. 
Da auf der Fläche jedoch kein dauerhafter Aufenthalt von Personen erfolgt, ist die Nutzung des 
Plangebietes als Solarpark Solaranlagen von den vom Truppenübungsplatz Jägerbrück aus-
gehenden Emissionen nicht eingeschränkt.  
 
 

7.0 FLÄCHENBILANZ IM GELTUNGSBEREICH DER 6. ÄNDERUNG DES FLÄ-
CHENNUTZUNGSPLANES 

 
Die Größe des Geltungsbereiches der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes beträgt 
22,77 ha. 

Flächen 
Flächennutzungsplan 
von 16.12.2015 in ha -alt- 

Flächennutzungsplan 
6. Änderung in ha -neu- 

Sonstiges Sondergebiet (SO) 
Photovoltaik 

- 13,13 ha 

Sonstiges Sondergebiet (SO) 
Bundeswehr  

22,77 - 

Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft 

 4,89 ha  

Flächen für Wald   4,75  

Gesamt 22,77 22,77 
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8.0 UMWELTBERICHT  

8.1 Einleitung 

Basierend auf der Projekt - UVP-Richtlinie der Europäischen Union des Jahres 1985, ist am 
20. Juli 2004 das EAG Bau in Kraft getreten. Demnach ist für alle Bauleitpläne, also den Flä-
chennutzungsplan, den Bebauungsplan sowie für planfeststellungsersetzende Bebauungs-
pläne, eine Umweltprüfung durchzuführen. Dies ergibt sich aus § 2 Abs. 4 des BauGB. 
Im Rahmen des Umweltberichtes sind die vom Vorhaben voraussichtlich verursachten Wir-
kungen daraufhin zu überprüfen, ob diese auf folgende Umweltbelange erhebliche Auswir-
kungen haben werden: 
1. Tiere, Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild, biologische Vielfalt 
2. Europäische Schutzgebiete 
3. Mensch, Bevölkerung 
4. Kulturgüter 
5. Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 
6. Erneuerbare Energien, sparsamer Umgang mit Energie 
7. Darstellungen in Landschafts- und vergleichbaren Plänen 
8. Luftqualität 
9. Umgang mit Störfallbetrieben 
10. Eingriffsregelung. 
 
Mit diesem vom Bebauungsplan Nr. 20/2019 „Solarpark Eggesin-Karpin II abgeschichteten 
Umweltbericht werden in Zusammenhang mit der Begründung und der Planzeichnung zum 
Entwurf der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eggesin die Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange entsprechend § 4 Abs. 2 BauGB 
eingeholt und die Offenlegung nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt.  
 
Abb.1: Lage des Untersuchungsraumes im Naturraum (© LAIV – MV 2020) 

 
 

 

Plangebiet 22,77 ha 

Eggesin 
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8.1.1 Kurzdarstellung des Vorhabens 

Beschreibung der Darstellungen, Angaben über Standorte, Art, Umfang, Bedarf an 

Grund und Boden 

Die Planung sieht vor innerhalb des ca. 22,77 ha großen Plangebietes auf einer Teilfläche 

des Sondergebietes für die Bundeswehr in Eggesin- Karpin in einer Größe von 13,3 ha eine 

Freiflächen-Photovoltaikanlage zu errichten. Zu diesem Zweck wird ein sonstiges Sonderge-

biet Photovoltaik dargestellt. Es wird von einer 70%igen Überdeckung mit Solarmodulen aus-

gegangen. 

Tabelle 2: Geplante Nutzungen  

Nutzungsart Fläche 
in 

m² Fläche 
in  

ha Anteil an der Gesamtflä-
che in %In % 

 

Sondergebiet Photovoltaik 131.257 m² 13,13  ha 58 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft 

48.958 m² 4,89 ha 21 

Flächen für Wald 47.501 m² 4,75 ha 21 

Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes 

227.716 m² 22,77 ha  100 

 
Das Vorhaben kann bei Realisierung folgende zusätzliche Wirkungen auf Natur und Umwelt 
verursachen: 
Mögliche baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der 
Bauarbeiten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wiedereinge-
stellt bzw. beseitigt werden. Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die La-
gerung von Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb der Baufelder 
zu folgenden erhöhten Belastungen der Umwelt: 
1. Immissionen (Lärm, Licht, Erschütterungen) werktags durch einmaligen Transport der Mo-

dule und anschließender Einlagerung sowie durch Bauaktivitäten, 

2. Flächenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, Lagerflächen und 
Baustelleneinrichtung. 

 
Mögliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushal-
tes durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baufeld.  
1. Flächenversiegelung durch punktuelle Verankerungen der Gestelle, Trafo, Batteriespei-

cher. 

2. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Aufbau eines Zaunes sowie Bau der Solar-
modultische. 

3. Verlust von Habitaten von Offenlandarten. 

4. Überdeckung von vorbelasteten Flächen, 

5. Veränderung der floristischen Ausstattung der vorhandenen Vegetation durch Erholung des 
Bodens von Fremdstoffeinträgen, Anlage von Extensivgrünland, regelmäßige Mahd und 
Schaffung verschatteter und besonnter sowie niederschlagsbenachteiligter Flächen zwi-
schen und unter den Modulen.  

6. Reflexionen, welche Blendeffekte erzeugen können sowie durch Änderung des Lichtspekt-
rums Lichtpolarisation und in der Folge Verwechslungen mit Wasserflächen durch Wasser-
vögel und Wasserkäfer hervorrufen können, sind aufgrund der Verwendung reflexionsar-
mer, kristalliner Module nicht möglich.  
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7. Spiegelungen, welche z.B. Gehölzflächen für Vogelarten täuschend echt wiedergeben, tre-
ten aufgrund der Ausrichtung zur Sonne, der nicht senkrechten Aufstellung der Module und 
bei kristallinen Modulen nicht auf. 

8. Barriereeffekte sind in Bezug auf Säugetierarten möglich. 
 
Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 
die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.  
Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall: 
1. Durch Wartungsarbeiten verursachte geringe Geräusche. 

2. Die von Solaranlagen ausgehenden Strahlungen liegen weit unterhalb der gesetzlich vor-
geschriebenen Grenzwerte für Menschen. Auch die Wärmeentwicklung an Solarmodulen 
ist im Vergleich zu anderen dunklen Oberflächen wie z.B. Asphalt oder Dachflächen nicht 
überdurchschnittlich. 

 
 

8.1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplanungen festgelegten Ziele des Um-
weltschutzes 

Folgende Gesetzgebungen sind anzuwenden: 
Im § 12 des Naturschutzausführungsgesetzes MV (NatSchAG MV) werden Eingriffe definiert. 
Im § 15 des BNatSchG ist die Eingriffsregelung verankert. 
Die Notwendigkeit einer Natura-Prüfung nach § 34 BNatSchG ergibt sich bei Vorhaben, wel-
che den Erhaltungszustand oder die Entwicklungsziele eines GGB oder SPA – Gebietes be-
einträchtigen können. Eine FFH-Vorprüfung für das SPA DE 2350-401 „Ueckermünder 
Heide“ wurde im Verfahren des Bebauungsplanes erstellt und wird diesem Flächennutzungs-
plan als Anlage beigefügt. 
Im Rahmen der B-Plan-Aufstellung wird geprüft, ob das ausgewiesene Vorhaben Verbotstat-
bestände nach § 44 BNatSchG, Art. 12, 13 FFH-RL und/oder Art. 5 VSchRL, bezüglich be-
sonders und streng geschützte Arten auslöst. Im Verfahren der Aufstellung des Bebauungs-
planes wird ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. 
Weitere Grundlagen sind die §§ 18/20 des NatSchAG M-V bezüglich der Beachtung der ge-
schützten Bäume und Biotope. Bei Eingriff in diese Elemente sind entsprechende Ausnah-
meantrage zu stellen, die bei Betroffenheit der § 20 eine Verbandsbeteiligung nach sich zie-
hen. 
Laut Gutachtlichem Landschaftsrahmenplan (GLRP) liegen keine besonderen Gegebenhei-
ten oder Erfordernisse für den Vorhabenbereich vor.  
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Abb. 3: Lage des Untersuchungsraumes im Naturraum (© LAIV – MV 2020) 

 
 

 Das Plangebiet beinhaltet nach § 18NatSchAG MV geschützte Bäume. 

 Innerhalb des Plangebietes liegt ein Bereich mit Sandmagerrasen mit einer Ausdehnung 
von > 200 m². Damit handelt es sich bei dieser Fläche um ein geschütztes Biotop. 

 Das Plangebiet überlagert keine Schutzgebiete. 

Planungsgrundlagen für den Umweltbericht sind: 

 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 290 
der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, 

 Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutz-ge-
setzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. 
M-V 2010, S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. 
M-V S. 221, 228), 

 Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverord-
nung – BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95), 

 EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010, kodifizierte 
Fassung), 

 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Er-
haltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpas-
sung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien 
(ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193–229), 

Plangebiet 

SPA DE 2350-401 
"Ueckermünder Heide " 

GGB DE 2350-301 "Waldhof, 
Jägerbrück und Schwarzer See"  

LSG "Haffküste" 

GGB DE DE 2351-
301"Ahlbecker Seegrund 
und Eggesiner See " FND 
" Eggesiner See" 

Naturpark "Am 
Stettiner Haff"  GGB DE 2350-

302" Alteichen bei 
Christiansberg"  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsblatt_der_Europ%C3%A4ischen_Union
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 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 2694) geändert worden ist, 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Mecklenburg-Vorpommern (Landes-
UVP-Gesetz – LUVPG M-V, GVOBl. M-V 2011, S. 885), in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2018, 

 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19.Juni 2020 (BGBl. I S. 1408) geändert worden ist, 

 Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 
(GVOBl. M-V 1992, S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 
(GVOBl. M-V S. 221, 228), 

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt 
durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) geän-
dert worden ist, 

 Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 2873) geändert worden ist, 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634),in der derzeit geltenden Fassung 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 

 Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
– Landesplanungsgesetz (LPlG, 5. Mai 1998 GVOBl. M-V 1998, S. 503, 613), zuletzt geän-
dert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181), 

 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Be-
wirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG), das zuletzt durch Artikel 2 
Absatz 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) geändert worden ist. 

 
 
8.2 Beschreibung/ Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen  

8.2.1 Bestandsaufnahme (Basisszenario) 

Erfassung der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst  
werden  
Mensch 
Das ca. 22,77 ha große Plangebiet liegt etwa 500 m südöstlich der Ortschaft Eggesin mit 
den nächstgelegenen Wohnbebauungen, innerhalb der umzäunten ehemaligen Artillerieka-
serne Karpin. Der Untersuchungsraum beinhaltet den westlichen Teil der Kaserne und um-
fasst die Zufahrt bis zur Stettiner Straße, dem Zubringer zur Landesstraße 28. Die L28 ver-
läuft ca. 1,2 km nordöstlich der geplanten PV-Anlage. Südlich an das Plangebiet grenzt der 
Truppenübungsplatz Jägerbrück an. Hier durchgeführte Übungen sind die einzigen Immissio-
nen, die derzeit auf das nicht schutzwürdige Plangebiet wirken. 
Das Plangebiet hat als eingefriedetes, bewachtes Gelände keine Bedeutung für die Erho-
lung. Immissionen erhöhen sich nicht. Das Schutzgut Mensch wird durch die Planung nicht 
erheblich beeinflusst. 
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Flora  
Zweigeschossige ehemals als Kasernen genutzte Gebäude sowie befestigte Flächen sind 
eingebettet in verschiedene Vegetationsformen. In drei großen Bereichen wächst Kiefern-
wald deren Bäume verschiedene Stammdurchmesser aufweisen. Im Plangebiet verteilt ste-
hen mehrere Baumgruppen hauptsächlich aus Birken, Eschenahorn, Eichen und Kiefern. 
Auch gibt es ältere Einzelbäume mit über 30 cm Stammdurchmesser der Arten Birken, Kie-
fer, Eiche, Pappeln sowie jüngere Einzelbäume mit unter 30 cm Stammdurchmesser und 
einzelne Gebüsche und Sträucher. Das Gelände ist flächig mit Landreitgras bewachsen, wel-
ches von offenen Bereichen mit Magerrasenanzeigern unterbrochen ist. Hier wird gefahren 
oder wurden kürzlich Versiegelungen beseitigt. Eine Fläche Sandmagerrasen ist aufgrund 
ihrer Größe von >200 m² geschützt. 
Das Artenspektrum der Flora verändert sich.  
Die Fällung von Bäumen wird gemäß Baumschutzkompensationserlass M-V kompensiert. 
Beeinträchtigungen werden durch Kompensations- und Ersatzmaßnahmen ausgeglichen. 
 
Fauna 
Die Lebensraumfunktion des Plangebietes wird im Bebauungsplanverfahren in einem Arten-
schutzfachbeitrag auf Grundlage einer Biotoptypenkartierung, der Angaben zu Boden-, Was-
ser- und Grundwasserverhältnissen und auf Grundlage vorhandener Verbreitungskarten ab-
geschätzt sowie durch faunistische Untersuchungen (Kartierungen) konkretisiert.  
Die Gebäude, Gehölze und Flächen des Untersuchungsraumes sind nachgewiesener und 
potenzieller Lebensraum sowie Nahrungshabitat für Fledermaus- und Vogelarten.  
Die unversiegelten Flächen sind Jagdreviere, Reproduktionsstätten und Überwinterungs-
räume von Reptilien.  
Das Artenspektrum der Fauna verändert sich. Es kommt zu Verlusten von Brut- und  
Habitatsplätzen. 
Im Zuge des Bebauungsplanes werden zum Schutz der vorkommenden Arten entspre-
chende geeignete Vermeidungs-, Kompensations- und Ersatzmaßnahmen bestimmt. 
Es kommt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Tiere. 
 
Boden 
Der natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus grundwasserbestimmten 
Sanden. Das Plangebiet ist aufgrund vorhergehender menschlicher Nutzung durch Fremd-
stoffeinträge, Versiegelungen und Geländemodellierungen vorbelastet. 
Durch die Planung entsteht keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden. 
 
Fläche  

Die Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 22,77 ha 
umzäunte Sondergebietsfläche der Bundeswehr, von der 13,13 ha bereits bebaute Fläche in 
ein Sondergebiet Photovoltaik umgewandelt werden. Mit einer im Bebauungsplan festgesetz-
ten Grundflächenzahl von 0,7 können 70% dieser Fläche von Solaranlagen überdeckt wer-
den. Der Umfang geplanter Versiegelungen ist gering. Vorhandene Versiegelungen werden 
größtenteils beseitigt. 
4,75 ha bleiben als Waldfläche bestehen und innerhalb von 4,89 ha werden Maßnahme zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft im Rahmen des Bebau-
ungsplanes bestimmt. 
Durch die Planung entsteht keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche. 
 
Wasser 
Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflächengewässer und liegt nicht in einem Trinkwasser-
schutzgebiet. Das Grundwasser steht bei mehr als 2 m bis 5 m unter Flur an und ist aufgrund 
des sandigen Deckungssubstrates vor eindringenden Schadstoffen vermutlich nicht ge-
schützt. Auch die Umgebung des Untersuchungsraumes ist weitgehend gewässerfrei. Auf 
dem südlich angrenzenden Truppenübungsplatz Jägerbrück gibt es nur die Entwässerungs-
gräben des Karpiner Bruches, die Zuflüsse des Winkelmanns Graben und keine stehenden 
Gewässer. Vorhanden sind aber eine Reihe von Moorbiotopen, bedingt durch den geringen 
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Grundwasserflurabstand. Zwei davon befinden sich etwa 500 m südlich des Plangebietes. 
Die nächstgelegenen Gewässer sind die beiden 1,5 km entfernten Tongruben südwestlich 
des Winkelmanns – Grabens, die durch die nördlich verlaufende L28 vom Vorhaben getrennt 
sind und die 2 km westlich fließende Randow. 
Durch die Planung entsteht keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser. 
 
Klima/Luft 
Das Plangebiet liegt im Einfluss kontinentalen Klimas, welches durch höhere Temperaturun-
terschiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch Niederschlagsarmut gekenn-
zeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind durch den Gehölzbe-
stand und die Siedlungsferne geprägt. Die Gehölze üben Sauerstoffproduktions-, Wind-
schutz- und Staubbindungsfunktionen aus. Kaltluftproduktions- und Frischluftabflussfunktio-
nen sind nicht vorhanden. Die Luftreinheit ist aufgrund der Einzellage und der aufgegebenen 
Nutzung vermutlich hoch.  
Es kommt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Klima/Luft. 
 
Landschaftsbild/ Kultur- und Sachgüter 
Das Plangebiet liegt in der Landschaftszone „Vorpommersches Flachland“, der Großland-
schaft „Vorpommersche Heide- und Moorlandschaft“ und der Landschaftseinheit „Vorpom-
mersches Flachland“. Das Relief des Plangebietes entstand vor 12.000 bis 15.000 Jahren in 
der Pommerschen Phase der Weichseleiszeit. „In der Zeit des Abschmelzens des Inlandei-
ses von der Rosenthaler Staffel bis zur vollen Ausprägung der Velgaster Staffel hatte der 
Haffstausee seine maximale Ausdehnung erreicht. In ihm sind nicht nur das Schmelzwasser 
des Inlandeises und das Anstauwasser der umliegenden Toteisgebiete, sondern auch Fluss-
wasser aus südlicheren Räumen, so z.B. über die Randow – Rinne gesammelt worden.“ 
(Physische Geographie, 1991). Durch diese Vorgänge häuften sich im Bereich des Haffstau-
sees, in welchem sich das Plangebiet befindet, mineralische Abschlämmassen, aus welchen 
sich die heutigen ausgedehnten, ebenen Sandflächen entwickelten.  
LINFOS ligth hier unter „Landesweiter Analyse und Bewertung der Landschaftspotenziale - 
Landschaftsbildpotenzial“ stuft den betreffenden Landschaftsbildraum als urban ohne Bewer-
tung ein. Das ebene Plangebiet liegt im Westen einer eingefriedeten ehemaligen militäri-
schen Liegenschaft, ist mit bis zu zweigeschossigen Kasernen, Garagen und Baracken be-
baut sowie üppig mit Gehölzen bewachsen. Das Gelände bewegt sich bei etwa 10 m über 
NHN. Obwohl das Plangebiet etwa 500 m südöstlich des Ortsrandes von Eggesin inmitten 
natürlicher Landschaftselemente (Wald) liegt, ist es von seiner Prägung her eher dem Sied-
lungsbereich zuzuordnen. Es bestehen durch die umgebenden Waldflächen keine Blickach-
sen in die Umgebung. 
Das Plangebiet befindet sich in keinem Kernbereich landschaftlicher Freiräume. Das Land-
schaftsbild ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung.  
Bau- oder Bodendenkmalen existieren nicht im Gebiet. 
Es kommt somit zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der Schutzgüter Landschaft/ Kultur- 
und Sachgüter. 
 

Natura-Gebiete 

Das nächstgelegene Natura–Gebiet befindet sich unmittelbar südlich des Plangebietes. Es 
handelt sich um das SPA-Gebiet „Ueckermünder Heide“ DE 2350-401 mit den Zielarten Be-
kassine, Blaukehlchen, Brachpieper, Eisvogel, Fischadler, Goldregenpfeifer, Großer Brach-
vogel, Heidelerche, Kranich, Neuntöter, Rohrdommel, Rohrweihe, Rotmilan, Schreiadler, 
Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Seeadler, Sperbergrasmücke, Tüpfelsumpf-
huhn, Wachtelkönig, Weißstorch, Wiedehopf, Ziegenmelker. Laut der vorliegenden FFH–
Vorprüfung sind Beeinträchtigungen nicht zu erwarten.   
Das Natura Gebiet GGB DE 2350-301 "Waldhof, Jägerbrück und Schwarzer See" liegt mit 
einem Abstand von 700 m vom Pangebiet entfernt. Weitere Natura 2000 Gebiete liegen 
mindestens 4 km vom Plangebiet entfernt (Abb. 3). Die geringen Auswirkungen der Planung 
können diese Natura-Gebiete nicht erreichen.  
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Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Die unversiegelten Flächen schützen die Bodenoberfläche vor Erosion und binden das Ober-
flächenwasser, fördern also die Grundwasserneubildung sowie die Bodenfunktion und profi-
tieren gleichzeitig davon. Weiterhin wirken die „grünen Elemente“ durch Sauerstoff- und 
Staubbindungsfunktion klimaverbessernd und bieten Tierarten einen potenziellen Lebens-
raum. Die vorhandenen Bebauungen prägen das Landschaftsbild, die Erholungsfunktion, die 
Habitatfunktion und die Bodenfunktion. 
 
Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Gelände als ungeordnete Militärbrache beste-
hen bleiben und verbuschen.  
 

8.2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Pla-
nung, die mögliche bau-, anlage-, betriebs- und abrissbedingte erheblichen Aus-
wirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange unter Berücksichtigung 
der nachhaltigen Verfügbarkeit von Ressourcen  

Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche Auswirkungen 
geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange unter Berücksichtigung der nachhaltigen Verfüg-
barkeit von Ressourcen 
 
Fläche 
Es werden 13,13 ha eingefriedete bereits bebaute Kasernenfläche überplant. Der Umfang 
geplanter Versiegelungen ist gering. Vorhandene Versiegelungen werden größtenteils besei-
tigt. 
 
Flora 
Die geplante Anlage überdeckt maximal 70% des Sondergebietes. Alle Versiegelungen bis 
auf zwei Gebäude, die für artenschutzrechtliche Zwecke vorgesehen ist, werden beseitigt. 
Wald bleibt erhalten. Ruderale Staudenfluren/Magerrasen werden in extensive Mähwiesen 
und artenreiche Magerrasen umgewandelt. Es werden Fällungen von Siedlungsgehölzen 
überwiegend heimischer Arten vorgenommen. Die Eingriffe werden durch Entsiegelungen, 
artenreiche Magerrasen und Ausbau von Bauwerken kompensiert.  
 
Fauna 
Die mögliche Beseitigung von Gehölzen, ruderaler Staudenflur/Magerrasen und oberirdi-
scher Bauwerke betrifft Brutvögel und Fledermäuse durch den Verlust von potenziellen 
Ruhe- und Fortpflanzungsstätten. Diese werden durch artenschutzgemäßen Ausbau zweier 
Gebäude und durch artenreiche Magerrasen kompensiert. Reptilien können baubedingt be-
einträchtigt werden. Aufgrund der geringen Versiegelung der geplanten Anlage steht nach 
Bauende wieder ausreichend Lebensraum für die Art zur Verfügung.  
Im Rahmen des Bebauungsplanes werden Maßnahmen, wie Bauzeitenregelungen, Vermei-
dungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bestimmt, die nachhaltige Beeinträchtigungen 
der Fauna verhindern und die die Verursachung von Verbotstatbeständen nach § 44 
BNatSchG ausschließen.  
 
Boden/Wasser 
Versiegelungen werden beseitigt. Die Stützen der Module werden in den Untergrund ge-
rammt. Neue Versiegelungen entstehen durch Trafo und ggf. durch Batteriespeicher. Als Zu-
fahrten werden die Modulzwischen- und Randflächen genutzt. Beim Betrieb der Anlage fallen 
keine Verunreinigungen an. Beeinträchtigungen von Boden und Wasser können vernachläs-
sigt werden. Zusätzliche Versiegelungen, die eine unumkehrbare Beeinträchtigung der Bo-
denfunktion verursachen, sind verschwindend gering und werden von den geplanten Entsie-
gelungen weit übertroffen. Das anfallende Oberflächenwasser wird vor Ort versickert, daher 



Stadt Eggesin 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes  

 

 

17 
N:\2020B010\fnp\30\Doc\Eggesin-Begründung-6 Änderung-FNP-Entwurf-01-21_.docx 

wird der Grundwasserhaushalt nicht gestört. Beeinträchtigungen von Boden und Wasser 
können vernachlässigt werden. 
 
Biologische Vielfalt 
Die biologische Vielfalt verändert sich, da Fällungen und Entsiegelungen vorgenommen wer-
den sowie Grünland und Magerrasen entsteht. Über die Standdauer der PV-Anlage wird sich 
der anstehende Boden von Belastungen erholen. Die floristische Ausstattung des Grünlan-
des wird sich dem anpassen. 
 
Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche Auswirkungen 
geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge der Art und Menge an Emissionen von 
Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung 
von Belästigungen 
Die vorgesehene Entwicklung der Sondergebietsfläche zur Freiflächen–Photovoltaikanlage 
verursacht keine Erhöhung von Lärm- und Geruchsimmissionen. Laut Anlage 2 der „Hin-
weise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) vom 13.09.2012“ ist die Wirkung der Anlage 
auf die „schützenswerte Nachbarschaft“ zu betrachten. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht 
vom geplanten Vorhaben keine Blendwirkung aus. 
 
Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche Auswirkungen 
geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge der Art und Menge der erzeugten Abfälle 
und ihrer Beseitigung und Verwertung 
Die Modulrahmen bestehen aus Aluminium, die Module aus einem technisch modifizierten 
Halbleiter. Die Materialien werden nach max. 30 Jahren, nach Ende der Laufzeit der geplan-
ten Solaranlage, abgebaut und umweltgerecht verwendet oder entsorgt. „PV-Produzenten 
haben im Juni 2010 ein herstellerübergreifendes Recyclingsystem in Betrieb genommen (PV 
Cycle), mit derzeit über 300 Mitgliedern. Die am 13. August 2012 in Kraft getretene Fassung 
der europäischen WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) 
musste bis Ende Februar 2014 in allen EU-Staaten umgesetzt sein. Sie verpflichtet Produ-
zenten, mindestens 85 % der PV Module kostenlos zurückzunehmen und zu recyceln. Im 
Oktober 2015 trat in Deutschland das Elektro- und Elektronikgerätegesetz in Kraft. Es klassi-
fiziert PV-Module als Haushaltsgerät und regelt Rücknahmepflichten sowie Finanzierung.“ 
(Quelle: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, Fassung vom 10.11.2017, zusam-
mengestellt von Dr. Harry Wirth Bereichsleiter Photovoltaische Module, Systeme und Zuver-
lässigkeit Fraunhofer ISE). Die beim Bau und bei der Pflege der Anlage anfallenden Abfälle 
sind entsprechend Kreislaufwirtschaftsgesetz zu behandeln. Nach gegenwärtigem Wissens-
stand sind daher keine Auswirkungen auf die Umwelt infolge der erzeugten Abfälle und ihrer 
Beseitigung durch die Planung zu erwarten. 
 
Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte Risiken für die menschliche 
Gesundheit, die Umwelt, das kulturelle Erbe 
Bau-, anlage-, betriebs- und nutzungsbedingte Wirkungen des Vorhabens bergen nach ge-
genwärtigem Wissensstand keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das Landschafts-
bild, die Erholungsfunktion und das kulturelle Erbe. Die geringe Erholungsfunktion des Plan-
gebietes bleibt bestehen. Städtebauliche Missstände werden beseitigt. Die etwa 2,5 m hohen 
Solarmodultische und die Einfriedung werden angesichts der Vorbelastungen durch die vor-
handene Einfriedung und die Bebauung kaum auf die umgebende Landschaft wirken. Im Ge-
gensatz zum derzeit bestehenden Brachecharakter wird eine Oberflächenstruktur geschaf-
fen, die das Gelände je nach subjektiver Auffassung positiv bzw. negativ verändert. Es er-
folgt keine Zerschneidung von Landschaftsräumen da das Plangebiet und seine Umgebung 
bereits durch Siedlungselemente geprägt sind. Das Landschaftsbild wird aufgrund der beste-
henden Vorbelastung nicht beeinträchtigt. 
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Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche Auswirkungen 
geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge der Kumulierung mit benachbarten Vor-
haben 
Die Wirkungen von PV- Anlagen sind gering, so dass sich im Zusammenhang mit der etwa 
250 m nordöstlich gelegenen vorhandenen gleichartigen Anlage keine unverträglichen Auf-
summierungen von bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingten Auswirkungen 
auf die umliegenden Schutzgebiete und auf natürliche Ressourcen ergeben. 
 
Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche Auswirkungen 
geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge Klimabeeinträchtigung und Anfälligkeit 
gegenüber dem Klimawandel 
Die vorgesehene Freiflächen-Photovoltaikanlage hat keinen Einfluss auf die großräumige Kli-
mafunktion und die des Plangebietes. Die verwendeten Materialien wurden unter Einsatz von 
Energie gefertigt. Wurden fossile Energieträger verwendet führte dies zur Freisetzung des 
Treibhausgases CO2 und damit zur Beeinträchtigung des globalen Klimas. Verglichen mit 
anderen Methoden der Energieerzeugung, bei denen nicht nur die Herstellung der Anlagen 
sondern auch noch deren Betrieb zur Verschlechterung der globalen Klimasituation führen, 
ist das Vorhaben eine klimagünstige Option der Energiegewinnung. 
 
Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche Auswirkungen 
geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge eingesetzter Techniken und Stoffe 
Die geplante Anlage ist nicht störfallanfällig und steht nicht im Verdacht Katastrophen oder 
schwere Unfälle auszulösen. Konflikte mit Anlagen, die umweltgefährdende Stoffe produzie-
ren oder verwenden sind nicht zu erwarten. Es sind ausschließlich schadstofffreie Solarmo-
dule zu verwenden. 
 
 
8.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nach-

teiliger Umweltauswirkungen 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zum Bebauungsplan Nr.20/2019 „Solarpark-Eggesin -
Karpin-II" erfolgt eine Umweltprüfung. Die Ergebnisse der bisher durchgeführten Prüfung wur-
den für die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eggesin abgeschichtet. 
Geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum Ausgleich der Umwelt-
auswirkungen, einschließlich der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung werden auf der Ebene 
des Bauleitplanverfahrens festgelegt. 
 
 
8.2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten bestehen auf Grund der Verfügbarkeit der Grundstü-
cke, der Vorbelastung und der günstigen Erschließungssituation nicht. 
 
 
8.3 Zusätzliche Angaben 

8.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-
ren, Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben 
aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse  

Zur Beurteilung der Wertigkeit der Biotope des Plangebietes wurden folgende Unterlagen 
hinzugezogen. 
• Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg – Vorpommern (HzE) Neufassung 2018, 
• Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklen-

burg-Vorpommern (2013). 
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Schwierigkeiten ergeben sich aus unzureichenden Informationen zu zukünftig zum Einsatz 
kommenden Materialien. Alle übrigen notwendigen Angaben konnten den Örtlichkeiten ent-
nommen werden. 
 
 
8.3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswir-

kungen 

Gemäß § 4c BauGB überwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf-
grund der Durchführung des Bauvorhabens entstehen, um frühzeitig insbesondere unvorher-
gesehene nachteilige Auswirkungen zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maß-
nahmen zur Abhilfe zu schaffen. 
Die Gemeinde nutzt die Informationen der Behörden über eventuell auftretende unvorherge-
sehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt.  
Die Konfliktanalyse ergab, dass derzeit keine unvorhergesehenen betriebsbedingten nachtei-
ligen Auswirkungen auf die Umwelt durch das Vorhaben zu erwarten sind.  
Monitoringmaßnahmen werden auf B-Plan-Ebene festgelegt. 
 
8.3.3 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 

Nummer 7 Buchstabe j  

Es ist nicht zu erwarten, dass das Vorhaben aufgrund der verwendeten Stoffe (Seveso III) 
störfallanfällig ist. Es steht nicht im Verdacht Katastrophen oder schwere Unfälle auszulösen.  
 
 
8.3.4 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die Stadt Eggesin beabsichtigt, im Rahmen der 6. Änderung des Flächennutzugsplanes der 
die Darstellungen für einen Teilbereich zu ändern. Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird eine Um-
weltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 
und in einem Umweltbericht bewertet werden. 
Das Vorhaben ist auf einem Gelände mit mittlerer naturräumlicher Ausstattung geplant. Das 
Plangebiet ist anthropogen vorbelastet. Der Eingriff wird als ausgleichbar beurteilt. Die Wir-
kungen des Vorhabens beschränken sich auf das Plangebiet, sind nicht grenzüberschreitend 
und kumulieren nicht mit Wirkungen anderer Vorhaben. Es sind keine Schutzgebiete betrof-
fen. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen werden nicht vom Vorhaben ausgehen. Es 
sind im Rahmen des Bebauungsplanes Maßnahmen vorgesehen, durch welche die Eingriffe 
des Vorhabens in den Naturhaushalt vollständig kompensiert werden können. 
 
 

9.0 BELANGE DES ARTENSCHUTZES 
 
Das Bundesnaturschutzgesetz regelt im Kapitel 5 den Schutz wild lebender Tier- und Pflan-
zenarten. Der Artenschutz umfasst u.a. den Schutz der Tiere und Pflanzen sowie ihrer Le-
bensstätten und Biotope durch den Menschen. 
Von besonderer Bedeutung sind die Vorschriften für besonders geschützte Tier- und Pflan-
zenarten. Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 
 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten er-
heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Er-
haltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
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3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-
ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 
Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten die o.g. Zugriffsverbote für nach § 15 zulässigen Ein-
griffe in Natur und Landschaft sowie für nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zuläs-
sige Vorhaben.  
Sie gelten nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie 
für die Europäischen Vogelarten. 
Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL sowie der Europäischen Vogelarten 
nach Art. 1 VRL ist zu unterscheiden zwischen  
- Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwick-
lungsformen 

und 
- Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 
 
Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ist das Schädigungsverbot zu be-
achten. Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender Pflanzen oder damit im 
Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschädigen oder Zerstören von Exemplaren wild 
lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. 
 
Von den Verboten des § 44 BNatSchG kann unter bestimmten Bedingungen eine Ausnahme 
nach § 45 BNatSchG gewährt werden. Die für die Belange des Artenschutzes zuständige 
Behörde ist der Landkreis. 
 
Ein artenschutzrechtlicher Konflikt kann entstehen, wenn ein geplantes Vorhaben bzw. seine 
mittelbaren bau-, anlagen- bzw. betriebsbedingten Wirkungen und der Lebensbereich der 56 
in M-V vorkommenden, durch Aufnahme in den Anhang IV der FFH-Richtlinie streng ge-
schützten Pflanzen- und Tierarten sowie der europäischen Vogelarten sich überschneiden. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 20/2019 „Solarpark Eg-
gesin -Karpin“ werden die Auswirkungen auf die geschützten Arten in einem artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag geprüft und dargelegt.  
 
 
 
 
 
 
Eggesin, den       Jesse 
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1. Anlass und Ziele  

Die Stadt Eggesin plant auf einer ca. 23,45 ha großen Fläche etwa 500 m südöstlich 

Eggesin, innerhalb der umzäunten ehemaligen Artilleriekaserne Karpin. eine Freiflächen-

Photovoltaikanlage zu errichten.  

Das Vorhaben befindet sich zwar außerhalb aber mit einer Lage unmittelbar nördlich des 

Vogelschutzgebietes SPA DE 2350-401„Ueckermünder Heide“ in großer Nähe zu diesem 

Natura-Gebiet. 

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes zu den Natura-Gebieten (Quelle: © LINFOS/M-V 2021) 

Entsprechend Artikel 6 Absatz 3 der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten erfordert die vorliegende Planung, 

welche nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Natura-Gebietes in Verbindung steht und 

hierfür nicht notwendig ist, das Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen 

Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnte, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit 

den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen.  

Dies erfolgt zunächst im Rahmen vorliegender FFH-Vorprüfung auf Grundlage vorhandener 

Unterlagen. Sind im Ergebnis der FFH-Vorprüfung erhebliche Beeinträchtigungen 

nachweislich auszuschließen, so ist eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht 

erforderlich. Besteht dagegen bereits die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung, löst 

dies die Pflicht zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitshauptprüfung aus. 

Plangebiet 

unmittelbar nördlich 

des SPA 

SPA DE 2350-401„Ueckermünder 

Heide“ 
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Abb. 2: Natura-Gebiete südlich (Quelle: © LINFOS/M-V 2021) 

 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des 

Absatzes 4 (Durchführung trotz negativer Ergebnisse aus Gründen öffentlichen Interesses, 

mit notwendigen Ausgleichsmaßnahmen) stimmen die zuständigen einzelstaatlichen 

Behörden der Planung nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht 

beeinträchtigt wird und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben.  

 

2. Gesetzliche Grundlagen  

Die europäische Grundlage der FFH - Prüfungen ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten (RL 92/43/EWG), FFH - 

Richtlinie genannt, welche seit dem 5. Juni 1992 in Kraft ist und die Vogelschutzrichtlinie 

(Richtlinie 2009/147/EG des Rates der europäischen Gemeinschaften vom 30.November 

2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) in ihre Bestimmungen einschließt. 

Im Artikel 3 der FFH - Richtlinie heißt es: 

(1) Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit 

der Bezeichnung „Natura 2000“ errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die 

natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhang II 

umfassen und muss den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten 

in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet gewährleisten. Das Netz „Natura 2000“ umfasst auch 

Plangebiet (schematisch) 

SPA DE 2350-401„Ueckermünder 
Heide“ 

GGB DE 2350-301 "Waldhof, 
Jägerbrück und Schwarzer 
See"  ca. 700 m südlich 
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die von den Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesenen 

besonderen Schutzgebiete. 

Die Pflicht zur Prüfung der Natura-Gebiete ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie: 

(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung 

stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in 

Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, 

erfordern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten 

Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und 

vorbehaltlich des Absatzes 4 stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan 

bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht 

beeinträchtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben. 

 

3. Vorgehensweise  

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Prüfung des Vorhabens erläutert: 

1.Schritt 

Dieser ist die Prüfung des Vorhabens auf Wirkfaktoren, welche Beeinträchtigungen eines 

Natura 2000 - Gebietes auslösen könnten. 

2. Schritt  

Hier erfolgt die Konkretisierung der Art und Intensität der Wirkfaktoren sowie die Bestimmung 

der im Natura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen, der Lebensraumarten und 

derer Habitate welche gegenüber den Wirkfaktoren empfindlich sein könnten. 

3. Schritt 

Es wird geprüft ob die Möglichkeit besteht, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der im 

Natura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen oder Arten erfolgen kann. 

Wird als Ergebnis des 3. Schrittes die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung 

ausgeschlossen, ist das Vorhaben durchführbar. Kann die Möglichkeit einer erheblichen 

Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden, ist das Vorhaben abzulehnen. 

Zum Verständnis der Ausführungen werden nachfolgend wichtige Begriffe erläutert: 

 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Beeinträchtigungen natürlicher Lebensräume nach Anhang I der FFH-Richtlinie oder der 

Habitate der Arten nach Anhang II bzw. der Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) 

der Vogelschutz-Richtlinie (2009/147/EG), die nach den gebietsspezifischen 

Erhaltungszielen zu bewahren oder zu entwickeln sind, sind erheblich, wenn diese so 

verändert oder gestört werden, dass diese ihre Funktion entsprechend den Erhaltungszielen 

nicht mehr vollumfänglich bzw. ausreichend, sondern nur noch eingeschränkt erfüllen 

können oder der Erhaltungszustand der für sie charakteristischen Arten nicht mehr günstig 

ist.  

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten können nicht nur durch Vorhaben, 

die innerhalb der Gebiete vorgesehen sind, hervorgerufen werden, sondern auch von 
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solchen außerhalb dieser Gebiete, indem aus solchen Vorhaben entsprechende 

Auswirkungen auf die Gebiete mit ihren für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile 

resultieren. Dies können vor allem Wirkungen über den Luft- und Wasserpfad sowie 

Barrierewirkungen sein, die zu Störungen von funktionalen Beziehungen (z. B. zwischen 

Lebensräumen einer Art inner- und außerhalb eines Natura 2000-Gebietes) führen oder 

Zerschneidungs- bzw. Fallenwirkungen, die auch außerhalb der Gebietskulisse 

Individuenverluste / Mortalitätserhöhung der im Gebiet siedelnden Population hervorrufen. 

Erhaltungsziele 

Erhaltungsziele sind grundsätzlich die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen 

Erhaltungszustandes der Lebensräume nach Anhang I FFH-Richtlinie und der Arten nach 

Anhang II FFH-RL bzw. der Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-

Richtlinie (2009/147/EG) und derer Habitate. Zum Teil sind für die Natura 2000-Gebiete die 

jeweiligen Erhaltungsziele gebietsspezifisch im Standard - Datenbogen festgelegt. 

Bezugsraum 

Bezugsraum zur Ermittlung der Beeinträchtigungen ist das entsprechend den 

Erhaltungszielen zu sichernde oder wiederherzustellende Vorkommen im betroffenen Natura 

2000-Gebiet einschließlich seiner lokalen Vernetzung, nicht jedoch das nationale oder 

europäische Verbreitungsgebiet. Dabei sind erforderlichenfalls etwaige Differenzierungen 

innerhalb des Gebietes zu berücksichtigen (z. B. bei einem Gebiet, das aus funktional 

getrennten oder nur bedingt zusammengehörigen Teilgebieten besteht). Insbesondere bei 

mobilen oder regelmäßig wandernden Arten ist allerdings festzuhalten, dass 

Beeinträchtigungen der Population des betroffenen Natura 2000-Gebietes auch außerhalb 

dieses Gebietes stattfinden und z. B. über dort erhöhte Individuenmortalität auf den 

gebietsbezogenen Erhaltungszustand der betroffenen Arten rückwirken können.  

 

4. Projektbeschreibung  

Die Planung sieht vor auf dem ca. 23,45 ha großen Plangebiet eine Freiflächen-

Photovoltaikanlage zu errichten. Es wird von einer 70%igen Überdeckung mit Solarmodulen 

ausgegangen. Große Flächen Wald bleiben erhalten. Gebäude und Flächenversiegelungen 

werden beseitigt. Die 30 m breiten Waldabstandsflächen werden auf 27 m Breite zu 

Offenland entwickelt, der zu erhalten ist und vorkommenden Arten als Ersatzlebensraum 

dienen soll. Es werden eine Vielzahl von Einzelbäumen gefällt, die außerhalb des 

Plangebietes ersetzt werden. 

Mögliche baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der 

Bauarbeiten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende 

wiedereingestellt bzw. beseitigt werden. Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem 

durch die Lagerung von Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb 

der Baufelder zu folgenden erhöhten Belastungen der Umwelt: 

1. Immissionen (Lärm, Licht, Erschütterungen) werktags durch einmaligen Transport der 

Module und anschließender Einlagerung sowie durch Bauaktivitäten, 

2. Flächenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, Lagerflächen und 

Baustelleneinrichtung. 
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Mögliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des 

Naturhaushaltes durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das 

Baufeld.  

1. Flächenversiegelung durch punktuelle Verankerungen der Gestelle, Trafo, 

Batteriespeicher. 

2. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Aufbau eines Zaunes sowie Bau der 

Solarmodultische. 

3. Verlust von Habitaten von Offenlandarten. 

4. Überdeckung von vorbelasteten Flächen, 

5. Veränderung der floristischen Ausstattung der vorhandenen Vegetation durch Erholung 

des Bodens von Fremdstoffeinträgen, Anlage von Extensivgrünland, regelmäßige Mahd 

und Schaffung verschatteter und besonnter sowie niederschlagsbenachteiligter Flächen 

zwischen und unter den Modulen.  

6. Reflexionen, welche Blendeffekte erzeugen können sowie durch Änderung des 

Lichtspektrums Lichtpolarisation und in der Folge Verwechslungen mit Wasserflächen 

durch Wasservögel und Wasserkäfer hervorrufen können, sind aufgrund der Verwendung 

reflexionsarmer, kristalliner Module nicht möglich.  

7. Spiegelungen, welche z.B. Gehölzflächen für Vogelarten täuschend echt wiedergeben, 

treten aufgrund der Ausrichtung zur Sonne, der nicht senkrechten Aufstellung der Module 

und bei kristallinen Modulen nicht auf. 

8. Barriereeffekte sind in Bezug auf Säugetierarten möglich. 

 

 

Abb. 3: Planung (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2021) 
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Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.  

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall: 

1. Durch Wartungsarbeiten verursachte geringe Geräusche. 

2. Die von Solaranlagen ausgehenden Strahlungen liegen weit unterhalb der gesetzlich 

vorgeschriebenen Grenzwerte für Menschen. Auch die Wärmeentwicklung an Solar-

modulen ist im Vergleich zu anderen dunklen Oberflächen wie z.B. Asphalt oder 

Dachflächen nicht überdurchschnittlich. 

 

Tabelle 1:  Wirkungen des Vorhaben auf die Natura-Gebiete (keine) 

Art der Wirkung Wirkintensität auf die Natura-Gebiete 

g
e
ri
n

g
 

m
it
te

l 

h
o
c
h

 

B
e
m

e
rk

u
n
g

e
n

 

a) anlagebedingte Wirkungen      

Flächenversiegelung Überbauung/ Versiegelung      

Flächenumwandlung  Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes      

 Veränderung der morphologischen Verhältnisse      

 Veränderung der hydrologischen/ 
hydrodynamischen Verhältnisse  

    

 Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse 
(Beschaffenheit) 

    

Nutzungsänderung  Direkte Veränderung von Vegetations- / 
Biotopstrukturen 

    

 Verlust/Änderung charakteristischer Dynamik     

 Intensivierung der land-, forst- oder 
fischereiwirtschaftlichen Nutzung 

    

 Kurzzeitige Aufgabe habitatprägender Nutzung/ 
Pflege 

    

 (Länger) andauernde Aufgabe habitatprägender 
Nutzung/ Pflege 

    

Gewässerausbau      

Zerschneidung, 
Arealverkleinerung, Kollision 

anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ 
Individuenverlust 

    

b) betriebsbedingte Wirkungen      

Zerschneidung, 
Arealverkleinerung, Kollision 

betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ 
Individuenverlust 

    

 Mechanische Einwirkung (z.B. Tritt, 
Luftverwirbelung, Wellenschlag) 

    

 Erschütterungen/ Vibrationen     

stoffliche Emissionen Stickstoff- und Phosphatverbindungen/ 
Nährstoffeintrag 

    

 Organische Verbindungen     

 Schwermetalle     

 Sonstige durch Verbrennungs- und 
Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe 

    

 Salz     

 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub/ 
Schwebstoffe und Sedimente) 
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Art der Wirkung Wirkintensität auf die Natura-Gebiete 

g
e
ri
n

g
 

m
it
te

l 

h
o
c
h

 

B
e
m

e
rk

u
n
g

e
n

 

 Olfaktorische Reize (Duftstoffe, auch: Anlockung)     

 Arzneimittelrückstände und endokrin wirkende Stoffe     

 Sonstige Stoffe     

Einleitungen in Gewässer      

Grundwasser u.a. 
Wasserstandsänderungen 

 
    

akustische Wirkungen Schall     

optische Wirkungen Bewegung, Sichtbarkeit, Licht (auch: Anlockung)      

Veränderungen des Mikro- und 
Mesoklimas 

Veränderung der Temperaturverhältnisse 
    

 Veränderung anderer standort-, vor allem 
klimarelevanter Faktoren (z.B. Belichtung, 
Verschattung) 

    

Strahlung Nichtionisierte Strahlung/ Elektromagnetische Felder     

 Ionisierte/ Radioaktive Strahlung     

Gezielte Beeinflussung von 
Arten und Organismen 

Management gebietsheimischer Arten 
    

 Förderung/ Ausbreitung gebietsfremder Arten     

 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.)     

 Freisetzung gentechnisch neuer bzw. veränderter 
Organismen 

    

c) baubedingte Wirkungen      

Baustraße, Lagerplätze etc.      

Bauzeiten (Gesamtzeitraum u. 
tageszeitlich) 

 
    

Zerschneidung, 
Arealverkleinerung, Kollision 

Baubedingte, Barriere- oder Fallenwirkung/ 
Individuenverlust 

    

Sonstige      

 

5. Beschreibung des Untersuchungsraumes  

Das ca. 23,45 ha große Plangebiet liegt etwa 500 m südöstlich der Ortschaft Eggesin mit 

den nächstgelegenen Wohnbebauungen und innerhalb der umzäunten ehemaligen 

Artilleriekaserne Karpin. Der Untersuchungsraum beinhaltet den westlichen Teil der Kaserne 

und umfasst die Zufahrt bis zur Stettiner Straße, dem Zubringer zur Landesstraße 28. Die 

L28 verläuft ca. 1,2 km nordöstlich der geplanten PV-Anlage. Südlich an das Plangebiet 

grenzt der Truppenübungsplatz Jägerbrück an. Hier durchgeführte Übungen sind die 

einzigen Immissionen, die derzeit auf das Plangebiet wirken. Hierbei kann Lärm erzeugt 

werden, der die gesetzlich vorgeschriebenen Orientierungswerte deutlich überschreitet. Das 

Plangebiet hat als eingefriedetes, bewachtes Gelände keine Bedeutung für die Erholung. 

Zweigeschossige ehemals als Kasernen genutzte Gebäude sowie befestigte Flächen sind 

eingebettet in verschiedene Vegetationsformen. In drei großen Bereichen wächst 

Kiefernwald deren Bäume Stammdurchmesser von 10 bis 50 cm aufweisen. Im Plangebiet 

verteilt stehen mehrere Baumgruppen hauptsächlich aus Birken, Eschenahorn, Eichen und 

Kiefern, mit 10 bis 80 cm dicken Bäumen. Auch gibt es ältere Einzelbäume mit über 30 cm  
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Abb. 4: Festgestellte Zielarten (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2020) 

Stammdurchmesser der Arten Birken, Kiefer, Eiche, Pappeln sowie jüngere Einzelbäume mit 

unter 30 cm Stammdurchmesser und einzelne Gebüsche und Sträucher. Das Gelände ist 

flächig mit Landreitgras bewachsen, welches von offenen Bereichen mit Magerrasenanzei-
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gern unterbrochen ist. Hier wird gefahren oder wurden kürzlich Versiegelungen beseitigt. 

Eine Fläche Sandmagerrasen ist aufgrund ihrer Größe von >200 m² geschützt. 

Die Gebäude, Gehölze und Flächen des Untersuchungsraumes sind nachgewiesener 

Lebensraum sowie Nahrungshabitat für Fledermaus- und Vogelarten. Die Vegetation des 

Geländes eignet sich als Habitat für Bodenbrüter. Die Heidelerche wurden bereits im 

Plangebiet, der Ziegenmelker außerhalb des Plangebietes festgestellt. 

Die unversiegelten Flächen sind Jagdreviere, Reproduktionsstätten und Überwinterungs-

räume der Zauneidechse.  

 
Abb. 5: Plangebiet (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2020) 

Der Eremit bewohnt mulmgefüllte Höhlen in dickstämmigen Laubbäumen. Die Höhlen 

müssen einen möglichst großen Mulmmeiler aufweisen, der im Übergangsbereich zum Holz 

die Nahrung für die Larven sowie das Eiablagesubstrat nachliefert und ein günstiges 

mikroklimatisches Klima bietet. Besonders Bäume, die ein hohes Alter erreichen, wie Eichen 

und Linden können besonders große Mulmmeiler besitzen, der die Grundlage für eine stabile 

Population liefert. Es wurden keine Hinweise auf die Art gefunden. 

Plangebiet 

Natura-Gebiet 
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Der in der Ueckermünder Heide angesiedelte Wolf meidet die Siedlungsnähe. Die 

Einfriedung und menschliche Präsenz (Wachschutz) wirken abschreckend auf die Art. Biber 

und Fischotter sind an Wasserläufe gebunden. In Form der Randow, des Winkelmanns- 

Grabens und der Uecker sind diese zu weit vom Untersuchungsraum entfernt um im 

Biotopverbund mit diesem zu stehen. 
Im Untersuchungsgebiet sowie in dessen unmittelbarem Umfeld existieren keine Gewässer, 

daher sind keine geeigneten Strukturen zur Fortpflanzung von Amphibien vorhanden. 

Optimale Landlebensräume sowie geeignete Fortpflanzungsgewässer befinden sich nur in 

größerer Entfernung. Der Untersuchungsraum befindet sich nicht zwischen Laichgewässern 

und hochwertigen Landlebensräumen (Bruchwäldern, Sümpfen, weiteren Gewässern), so 

dass gerichtete Wanderungsbewegungen über die Fläche und deren Nutzung als 

Landlebensraum unwahrscheinlich sind.  

Weitere wassergebundene Arten der Artengruppen Fische, Libellen, Falter, Käfer, Pflanzen 

und Weichtiere sind ebenfalls nicht zu erwarten. 

Die Raupe des Nachtkerzenschwärmers (Proserpinus proserpina) liebt klimatisch 

begünstigte Stellen, die gleichzeitig luftfeucht sind. Sie lebt oligophag an Nachtkerzen. 

Bevorzugte Fraßpflanzen sind auch Epilobium-Arten. Der Nachtkerzenschwärmer wurde 

nicht festgestellt. 

Der natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus grundwasserbestimmten 

Sanden. Das Plangebiet ist aufgrund vorhergehender menschlicher Nutzung durch 

Fremdstoffeinträge, Versiegelungen und Geländemodellierungen vorbelastet. 

Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflächengewässer und liegt nicht in einem 

Trinkwasserschutzgebiet. Das Grundwasser steht bei mehr als 2 m bis 5 m unter Flur an und 

ist aufgrund des sandigen Deckungssubstrates vor eindringenden Schadstoffen vermutlich 

nicht geschützt. Auch die Umgebung des Untersuchungsraumes ist weitgehend 

gewässerfrei. Auf dem südlich angrenzenden Truppenübungsplatz Jägerbrück gibt es nur die 

Entwässerungsgräben des Karpiner Bruches, die Zuflüsse des Winkelmanns Graben und 

keine stehenden Gewässer. Vorhanden sind aber eine Reihe von Moorbiotopen, bedingt 

durch den geringen Grundwasserflurabstand. Zwei Moorwälder befinden sich etwa 500 m 

südlich des Plangebietes. Die nächstgelegenen Gewässer sind die zwei 1,5 km entfernte 

Tongruben südwestlich des Winkelmanns – Grabens, die durch die nördlich verlaufende L28 

vom Vorhaben getrennt sind sowie die 2 km westlich fließende Randow. 

Das Plangebiet liegt im Einfluss kontinentalen Klimas, welches durch höhere 

Temperaturunterschiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch 

Niederschlagsarmut gekennzeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet 

sind durch den Gehölzbestand und die Siedlungsferne geprägt. Die Gehölze üben 

Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und Staubbindungsfunktionen aus. Kaltluftproduktions- 

und Frischluftabflussfunktionen sind nicht vorhanden. Die Luftreinheit ist aufgrund der 

Einzellage und der aufgegebenen Nutzung vermutlich hoch. 
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6.  Beschreibung des SPA DE 2350-401„Ueckermünder Heide“ und Ermittlung 
der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

 

Unmittelbar südlich des Vorhabens erstreckt sich ein Teilbereich des SPA DE 2350-

401„Ueckermünder Heide“. 

 

Prüfgegenstand 

Gegenstand der FFH-Verträglichkeitsprüfung sind die in der aktuellen Fassung vom März 

2018 der Natura 2000-LVO M-V für das jeweilige Vogelschutzgebiet aufgeführten Vogelarten 

und deren Lebensräume.  

 

Allg. Gebietsmerkmale: 

- Küstendünen, Sandstrände, Machair 

- Binnengewässer (stehend und fließend) 

- Anderes Ackerland 

- Trockenrasen, Steppen 

 

Andere Gebietsmerkmale: 

- Großflächige geschlossene Wald-, Heide- und Grünlandkomplexe der Ueckermünder 

Heide.  

 

Güte und Bedeutung: 

Störungsarmes Gebiet u.a. mit repräsentativen Vorkommen von FFH-LRT und Arten 

Besiedlung der Region unmittelbar nach der Weichseleiszeit. Anfang des 17.Jh. durch 

Preußenkönig wirtschaftlicher Aufschwung und Entwicklung der Region  Entstehung des 

Gebietes durch riesigen spätpleistozänen Eisstausee. In deren Folge ein Sandergebiet mit 

Flugsanddecken und Binnendünen entstand   

 

Erhaltungsziele 

Da kein Erhaltungsziel im Standard - Datenboden formuliert ist, gilt die Erhaltung oder 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Arten nach Anhang I u. Art. 4 

Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie und derer Habitate. 
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Tabelle 2:  Beeinträchtigung von Lebensräumen der Vogelarten nach Anhang I und  

 nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie  
V

o
g

e
la

rt
e
n

 d
e
u
ts

c
h

e
r 

N
a
m

e
 

V
o
g

e
la

rt
e
n

 w
is

s
e
n
s
c
h
a
ft

lic
h
e
r 

N
a

m
e

 

Lebensraumansprüche der Arten 

A
rt

 i
m

 P
la

n
g
e

b
ie

t 
fe

s
tg

e
s
te

llt
 

B
e
e

in
tr

ä
c
h

ti
g

u
n
g

 e
in

e
s
 v

o
rh

a
n
d

e
n
 

L
e
b
e

n
s
ra

u
m

e
s
 d

u
rc

h
 d

ie
 W

ir
k
fa

k
to

re
n
 d

e
s
 

V
o
rh

a
b
e
n
s
 d

a
s
s
 e

r 
s
e
in

e
 F

u
n
k
ti
o

n
 

e
n
ts

p
re

c
h
e

n
d
 d

e
n
 E

rh
a

lt
u

n
g
s
z
ie

le
n
 n

ic
h
t 

m
e
h
r 

/n
u
r 

te
ilw

e
is

e
 e

rf
ü

lle
n
 k

a
n
n

 

B
e
k
a
s
s
in

e
 

G
a
lli

n
a

g
o
 

g
a
lli

n
a
g

o
 Seggenriede, lückige Röhrichte, Regenmoore, 

Feuchtwiesen, Waldmoore, feuchte bis nasse 

Staudenbrachen, seltener lichte Erlenbrüche, Pappelforste, 

nasse Kahlschläge und halboffene Sukzessionsflächen;  

nein nein 

B
la

u
k
e
h

lc
h
e
n

 

L
u
s
c
in

ia
 

s
v
e
c
ic

a
 

Nassstandorte mit zugänglichen Wasserstellen; schüttere 

bewachsene oder freie Bodenflächen als auch ausreichend 

Deckung (Gebüsch, Altschilf oder Hochstauden) 

nein nein 

B
ra

c
h
p

ie
p

e
r 

A
n
th

u
s
 

c
a
m

p
e
s
tr

is
 wohnt und brütet in trockenem, offenem Gelände auf 

Initialstadien der Vegetationsentwicklung  

 

nein nein 

E
is

v
o
g
e

l 

A
lc

e
d

o
 

a
tt
h

is
 

Kleinfischreiche Still- und Fließgewässer mit ausreichender 

Sichttiefe und geeigneten Ansitzwarten < 2 - 3 m über dem 

Wasser sowie nicht zu weit entfernte steile, sandige - 

lehmige Erd- (Ufer-) abbrüche 

nein nein  

F
is

c
h
a
d
le

r 

P
a
n

d
io

n
 

h
a
lia

e
tu

s
 Waldreiche Seengebiete und gewässerreiche 

Uferniederungen; Horst bevorzugt auf exponierten 

Bäumen, oft Kiefer; zunehmend auf Strommasten siedelnd; 

störungsempfindlich 

nein nein 

G
o
ld

re
g

e
n

p
fe

if
e
r 

P
lu

v
ia

lis
 

a
p
ri
c
a
ri

a
 

Offene, übersichtliche Regenmoorflächen mit max. 5 - 6 cm 

hohen Rasen- und Zwergstrauchvegetation und höchstens 

sehr vereinzelten höheren Strukturen 

nein nein 
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G
ro

ß
e
r 

B
ra

c
h
v
o
g

e
l 

N
u
m

e
n
iu

s
 a

rq
u
a

ta
 Großflächige, offene, gut überschaubare, meist feuchte 

Regenmoore, Moorheiden, Feuchtgrünlandgebiete; 

benötigt extensib genutzte Flächenmit nicht zu dichter 

Vegetation zur Reproduktion 

nein nein 

H
e
id

e
le

rc
h

e
 

L
u

ll
u

la
 

a
rb

o
re

a
 

bewohnt vor allem sonnige, trockene Offenflächen in 

oder am Rande von Kiefernwäldern wie Kahlschläge, 

Brandflächen und breite Schneisen  

ja nein 

bei Umsetzung 

der 

Kompensations-

maßnahmen 

K
ra

n
ic

h
 

G
ru

s
 g

ru
s
 

Brütet in knöchel- bis hüfttief unter Wasser stehenden 

Partien von lichtwüchsigen Bruchwäldern, ruhigen 

Verlandungszonen, Waldmooren, locker mit Gebüsch 

bestandenen Seggenrieden, Röhrichten usw.; 

Nahrungssuche außerdem auf Äckern, Grünland, offenen 

Moorflächen  

nein nein 

N
e
u

n
tö

te
r 

L
a
n

iu
s
 c

o
ll
u

ri
o

 

strukturreiche Hecken, Waldmäntel, Strauchgruppen 

oder dornige Einzelsträucher mit angrenzenden als 

Nahrungshabitat dienenden Grünlandflächen, Gras- 

oder Staudenfluren oder ähnlichen Flächen 

(ersatzweise Säume), Heide- und Sukzessionsflächen 

mit Einzelgehölzen oder halboffenem Charakter, 

Strukturreiche Verlandungsbereiche von Gewässern 

mit Gebüschen und halboffene Moore 

ja nein 

bei Umsetzung 

der 

Kompensations-

maßnahmen 

R
o
h
rd

o
m

m
e
l 

B
o
ta

u
ru

s
 

s
te

lla
ri
s
 

Große Röhrichtbestände an Seen, Weihern, Fischteichen, 

Altarmen u.a. Stillgewässer; langsam fließende Gewässer 

und Niedermooren und Auen 

nein nein 

R
o
h
rw

e
ih

e
 

C
ir
c
u
s
 

a
e
ru

g
in

s
u
s
 Brütet bevorzugt in großflächigen, aber auch kleinflächigen 

Röhrichten mit offenen Landschaften; Nest v.a. in Schilf- 

und Rohrkolben, selten in Raps, Getreide u.a. hohen 

Grasfluren  

nein nein 

S
c
h
re

ia
d
le

r 

A
q
u

ila
 

p
o
m

a
ri

n
a

 

I.d.R. waldreiche Gebiete mit größeren, ruhigen 

Altholzbestand und größeren Feuchtwiesenkomplexen; 

Jagd auch auf Acker; Nahrungshabitate horstnah, oft in 

Waldrandlage; Nahrungssuche im Sommer oft auf frisch 

gemähten Wiesen  

nein nein 
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S
c
h
w

a
rz

s
p
e
c
h
t 

D
ry

o
c
o
p
u
s
 

m
a
rt

iu
s
 

größere, vorzugsweise zusammenhängende Laub-, Nadel- 

und Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen an 

Altbeständen und Totholz  

nein nein 

S
c
h
w

a
rz

s
to

rc
h

 

C
ic

o
n

ia
 n

ig
ra

 

Ausgedehnte störungsarme Wälder mit Altholzbestand und 

eingelagerten und nahegelegenen fischreichen Gewässern, 

v.a. Bäche und Flüsse, Fischteiche, Tümpel, auch andere 

Nahrungsreiche Gewässer 

nein nein 

S
e
e

a
d

le
r 

H
a
lia

e
e
tu

s
 a

lb
ic

ill
a

 möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche 

(insbesondere im Hinblick auf Hochspannungsleitungen 

und Windkraftanlagen) - mit störungsarmen Wäldern 

(vorzugsweise Laub- und Laub-Nadel- Mischwälder, 

ersatzweise Feldgehölze) mit ausreichend hohen Anteilen 

an Altbeständen als Bruthabitat sowie fisch- und 

wasservogelreiche größere Gewässer als Nahrungshabitat 

(Küstengewässer, Seen, Teichkomplexe) 

nein nein 

S
p
e
rb

e
rg

ra
s
m

ü
c
k
e

 

S
y
lv

ia
 n

is
o
ri

a
 

Gestufte Hecken, Kleingehölze oder Waldränder, die an 

extensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen angrenzen, 

u.ä. lichte Wälder und Sukzessionsflächen  

 

nein nein 

T
ü
p
fe

ls
u
m

p
fh

u
h
n

 

P
o
rz

a
n
a

 p
o
rz

a
n

a
 Seicht überflutete Großseggenriede, lichte Röhricht- und 

Schilf-Seggen-Bestände, seltener Nasswiesen mit 

möglichst gleichbleibenden Wasserstand, 5-10 cm 

Wasserhöhe  

nein nein 

W
a
c
h
te

l 

C
o
tu

rn
ix

 

c
o
tu

rn
ix

 

Möglichst gehölzfreie Felder, Wiesen, Ruderalfluren; 

benötigt hier eine hohe, Deckung bietende Krautschicht; 

bevorzugt warme und dabei frische Sand-, Moor- oder 

tiefgründige Löss- und Schwarzerdeböden  

 

nein nein 

W
a
c
h
te

lk
ö
n

ig
 

C
re

x
 c

re
x
 

Ab Mai hochwüchsige Seggen-, Wasserschwaden- oder 

Rohrglanzgraswiesen, auch lockerwüchsige Riedwiesen 

mit Schilf 

nein nein 
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W
e

iß
s
to

rc
h

 

C
ic

o
n

ia
 c

ic
o

n
ia

 Offene und halboffene, möglichst extensiv genutzte Nass- 

oder Feuchtgrünlandgebiete mit geeigneten 

Horstplattformen auf Gebäuden, Masten oder Bäumen i der 

Nähe mit freiem An- und Abflug und Blick auf 

Nahrungsgebiete  

 

nein nein 

W
e
n

d
e
h

a
ls

 

J
y
n
x
 t
o
rq

u
ill

a
 

Halboffene Agrarlandschaften, Dörfer mit Obstgärten, 

Baumgärten, Parks, Friedhöfe, Streuobstbestände, 

halboffene Heidelandschaften, lichte Wälder bzw. 

Waldränder, Kahlschläge u.a. mit Grasfluren und nicht zu 

dichten oder hochwüchsigen Bodenvegetation  

 

nein nein 

W
ie

d
e

h
o
p
f 

U
p
u
p

a
 

e
p
o
p
s
 

wärmeexponierte, trockene, nicht zu dicht 

baumbestandene Gebiete mit nur kurzer oder überhaupt 

spärlicher Vegetation 

nein nein 

Z
ie

g
e

n
m

e
lk

e
r 

C
a
p
ri

m
u
lg

u
s
 

e
u
ro

p
a
e
u
s
 

lichte Kiefernwälder auf Sandstandorten, mit 

Einzelgehölzen bestandene Bereiche, großflächiger 

Dünenkomplexe, größere Lichtungen (z. B. Schneisen) von 

Kiefernwäldern mit lückiger und überwiegend niedriger 

Vegetation (insbesondere Zwergstrauchheiden und 

Sandmagerrasen 

 

nein nein 

 

Wie aus obenstehender Tabelle ersichtlich, wurden im Rahmen der Artenaufnahmen die 

Zielarten Heidelerche (6x) und Neuntöter (2x) im Plangebiet festgestellt. Der 

Ziegenmelker brütet außerhalb der Vorhabenfläche. Alle übrigen Arten konnten nicht 

nachgewiesen werden obwohl für Wiedehopf, Wendehals, Sperbergrasmücke und 

Schwarzspecht Lebensraumpotenzial vorhanden ist. 

Bezüglich der nachgewiesenen Arten sind Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 

vorgesehen. Versiegelungen, werden beseitigt. Große Waldflächen innerhalb des 

Plangebietes bleiben erhalten. Der Waldrandbereich wird als Offenlandfläche mit 

Einzelgehölzpflanzungen in einer Größenordnung ausgebildet, die den Revierbedarf von 6 

Brutpaaren Heidelerche und 2 Brutpaaren Neuntöter abdeckt. Mittels der Maßnahmen kann 

auch der Habitatverbund mit dem Umland gewährleistet werden, der der Erhaltung und 

Entwicklung der Populationen der oben genannten, außerhalb des Plangebietes ansässigen, 

festgestellten (Ziegenmelker) und potenziellen Zielarten (Wiedehopf, Wendehals, 

Sperbergrasmücke, Schwarzspecht) dient. 

Wechselwirkungen zwischen Plan- und Natura-Gebiet werden nicht gestört, da keine 

Bauwerke mit Barrierewirkung errichtet werden. 

Beeinträchtigungen über das Plangebiet hinaus sind aufgrund der geringen Wirkungen des 

Vorhabens nicht zu erwarten. 
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7. Zusammenfassung 

Ein Projekt ist unzulässig, wenn es zu erheblichen Beeinträchtigungen eines „Natura 2000“-

Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 

Bestandteilen führen kann. 

Das Plangebiet ist eine zu 25% versiegelte Militärbrache. Es ist festgestellter und 

potenzieller Lebensraum für 7 von 25 Zielarten des SPA DE 2350-401„Ueckermünder 

Heide“. Diese Lebensräume von Vogelarten nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie (und 

der übrigen festgestellten Arten) bleiben durch fast komplette Entsiegelungen, Walderhaltung 

und Aufwertung großer Flächen zu Offenland bestehen. Auch die Wechselwirkungen mit 

dem Umland werden nicht gestört. Die Planung verursacht verschwindend geringe 

Immissionen. Daher erreichen die Wirkungen des Vorhabens die Funktionen des Natura-

Gebietes außerhalb des Plangebietes nicht. 

Die Erhaltungsziele der Natura-Gebiete werden durch das Vorhaben nicht berührt. Die 

Erhaltung eines kohärenten europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete 

ist nicht gefährdet. 

 

8. Quellen  
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• EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 
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Pflanzen zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. Novem-

ber 2006 (Amtsblatt L 363, S. 368, 20.12.2006), 

• LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal 

Umwelt M-V 

• Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern 

(Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) vom 12. Juli 
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Detailkarten geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. März 2018 (GVOBl. M-

V S. 107, ber. S. 155 )  
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